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I

( Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2389/ 89 DES RATES

vom 24 . Juli 1989

über die Grundregeln für die Klassifizierung der Rebsorten

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft , -

gestützt auf die Verordnung ( EWG) Nr . 822 / 87 des Rates
vom 16 . März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein ( 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1236 / 89 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 13 Ab
satz 1 ,

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Infolge der zahlreichen Kodifizierungen , die die Rechtsvor
schriften der Gemeinschaft im Weinsektor bereits erfahren
haben, empfiehlt es sich aus Gründen der Klarheit , die
Verordnung ( EWG) Nr. 347/ 79 des Rates vom 5 . Februar
1979 über die Grundregeln für die Klassifizierung der
RebSorten ( 3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
( EWG ) Nr . 3805 / 85 ( 4 ), zu kodifizieren und dabei die darin
enthaltenen Verweisungen anzupassen .

» Artikel 13 Absatz 1 der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87
bestimmt, daß der Rat die Grundregeln für die Klassifizie
rung der Rebsorten erläßt, die in der Gemeinschaft angebaut
werden dürfen . Dabei ist insbesondere eine Klassifizierung in
empfohlene , zugelassene und vorübergehend zugelassene
Rebsorten nach Verwaltungseinheiten oder nach Teilen von
Verwaltungseinheiten vorzunehmen .

Eine solche Klassifizierung ist besonders geeignet , die Wein
bauern in der Gemeinschaft durch eine Orientierung ihrer
Sortenwahl zu einer Qualitätserzeugung zu veranlassen . Die
Klassifizierung der Rebsorten nach der Qualität der erbrach
ten Weine gestattet eine Förderung der Anpflanzung der
Rebsorten , die Weine von anerkannt guter Qualität liefern ,
für die eine recht beständige oder zunehmende Nachfrage auf
dem Markt besteht . Sie trägt so auf lange Sicht dazu bei , die
Entstehung struktureller Überschüsse auf dem Weinmarkt zu
verhindern . Bei der Verwendung der geernteten Trauben aus
zu klassifizierenden Sorten kann je nach der Kategorie des

daraus gewonnenen Erzeugnisses unterschieden werden , so
zum Beispiel Tafelwein , Qualitätswein bestimmter Anbau
gebiete , einschließlich Qüalitätsschaumwein bestimmter
Anbaugebiete , Qualitätslikörwein bestimmter Anbaugebiete
und Qualitätstafelwein bestimmter Anbaugebiete, ferner
Schaumwein , Qualitätsschaumwein, Likörwein , Perlwein ,
Branntwein aus Wein , Traubensaft , getrocknete Trauben .

Es empfiehlt sich , bei der Klassifizierung der Rebsorten nach
der Verwendung der erzeugten Weintrauben zu unterschei
den . Es ist angebracht , bei der Klassifizierung nach Verwal
tungseinheiten die Besonderheiten der Produktionsverhält
nisse zu berücksichtigen .

Werden Trauben einer Rebsorte auch noch zu anderen als
dem in der Klassifizierung der betreffenden Rebsorte ange
gebenen Zweck verwendet , insbesondere Früchte einer
Tafeltraubensorte zur Weinherstellung, so darf dies einer
Klassifizierung dieser Rebsorte nach dem hauptsächlichen
Verwendungszweck nicht entgegenstehen .

Die Identifizierung der in der Gemeinschaft angebauten
Rebsorten ist unbedingt erforderlich , damit die Einhaltung
der gemeinschaftlichen und einzelstaatlichen Vorschriften
über den Anbau der Rebsorten überwacht werden kann. Aus
diesem Grund können in die Klassifizierung nur die Rebsor
ten aufgenommen werden , deren Vermehrungsgut in minde
stens einem Mitgliedstaat nach den Gemeinschaftsvorschrif
ten zur Anerkennung oder zur Kontrolle als Standardver
mehrungsgut zugelassen worden ist .

Bei den Keltertraubensorten , die zur Zeit in der Gemein
schaft für die Erzeugung von Wein zum unmittelbaren
menschlichen Verbrauch angebaut werden , waren die von
interspezifischen Kreuzungen abstammenden Rebsorten
nicht voll zufriedenstellend . Sie sollen daher nicht als emp
fohlene Rebsorte eingestuft werden . Es erscheint nicht
gerechtfertigt , die Keltertraubensorten , die nach dem 19 . Juli
1970 durch interspezifische Kreuzungen gewonnen werden
und deren Anbaueignung als zufriedenstellend anerkannt
wird , von vornherein von den empfohlenen Rebsorten
auszuschließen . Es ist jedoch zweckmäßig, nicht nach der
Abstammung der Keltertraubensorten zu bestimmen , ob
diese Sorten als zugelassene oder vorübergehend zugelassene
Rebsorten eingestuft werden sollen .

Da Tafeltrauben auch noch zur Weinherstellung verwendet
werden , ist die Klassifizierung auf die Tafeltraubensorten

(*.) ABl . Nr . L 84 vom 27 . 3 . 1987 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 128 vom 11 . 5 . 1989 , S. 31 .
( 3 ) ABl . Nr . L 54 vom 5 . 3 . 1979 , S. 75 .
( 4 ) ABl . Nr . L 367 vom 31 . 12 . 1985 , S. 39 .
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scher Kreuzungen — , die in der Gemeinschaft zum Anbau
zugelassen und zur Erzeugung von Trauben oder von
vegetativem Vermehrungsgut der Reben bestimmt sind .

Artikel 2

( 1 ) Die Rebsorten werden nach der normalen Verwen
dung der erzeugten Trauben klassifiziert .

(2 ) Für die Zwecke dieser Verordnung bedeutet :

a ) Keltertraubensorte : eine Rebsorte , die in der Regel zur
Erzeugung frischer Trauben für die Herstellung von
Wein zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch ange
baut wird ;

b ) Tafeltraubensorte : eine Rebsorte , die im Rahmen der
nach der Verordnung ( EWG ) Nr . 1035 / 72 des Rates
vom 18 . Mai 1972 über eine gemeinsame Marktorgani
sation für Obst und Gemüse ( 3 ), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 1119 / 89 ( 4 ), festgelegten
gemeinsamen Qualitätsnormen für Tafeltrauben zuge
lassen ist und in der Regel zur Erzeugung von Trauben
angebaut wird , die zum Verzehr in frischem Zustand
bestimmt sind;

c ) Traubensorte für besondere Verwendungszwecke : eine
Rebsorte , die in der Regel zu anderen als den unter den
Buchstaben a) und b ) genannten Verwendungszwecken
angebaut wird , beispielsweise
— zur Erzeugung von Branntwein aus Wein ,
— zur Erzeugung von Traubensaft ,
— zur Erzeugung von Trauben , die in der Regel in der

Konservenindustrie verwendet werden ,
— zur Erzeugung von Trauben , die zum Trocknen

bestimmt sind .

d ) Unterlagensorte : eine Rebsorte , die zur Erzeugung von
vegetativem Vermehrungsgut der Reben angebaut wird
und den unterirdischen Teil der Rebe liefert .

auszudehnen, die im Rahmen der gemeinsamen Qualitäts
normen für Tafeltrauben nach der Verordnung Nr. 58 der
Kommission über die Festsetzung gemeinsamer Qualitäts
normen für bestimmte Erzeugnisse des Anhangs I B der
Verordnung Nr . 23 über die schrittweise Errichtung einer
gemeinsamen Marktorganisation für Obst und Gemüse (*),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr . 920 /
89 ( 2 ), zugelassen sind . Ausschlaggebend für die Klassifizie
rung dieser Sorten ist , ob sie sich zu ihrem normalen
Verwendungszweck eignen .

Da für die Bezeichnung der gleichen Rebsorte verschiedene
Namen verwendet werden, empfiehlt es sich , im Rahmen
der Klassifizierung eine Liste der bekannten , im Handel
gebräuchlichen Synonyme anzulegen . Außerdem kann eine
Liste der Homonyme in den Fällen nützlich sein , in denen die
gleiche Bezeichnung für mehrere Rebsorten verwendet
wird .

Wie die Erfahrung gezeigt hat , muß als mögliche Änderung
der Klassifizierung der Rebsorten die Aufnahme einer Reb--
sorte in die Klasse der empfohlenen , der zugelassenen und der
vorübergehend zugelassenen RebSorten vorgesehen werden .
Für eine solche Aufnahme in die Klassifizierung ist in
bestimmten Fällen und insbesondere im Fall einer Neuzüch
tung vorzusehen , daß die Anbaueignung dieser Sorte auf der
Grundlage der von dem betreffenden Mitgliedstaat bei
Anbaueignungsprüfungen eingeholten Angaben festgestellt
wird . Ferner erweist es sich als notwendig , die Möglichkeit
einer Herabstufung von Rebsorten vorzusehen , deren Anbau
nicht restlos befriedigt . In die Klasse der zugelassenen
Rebsorten sollten Rebsorten , die bis zum 31 . Mai 1974 nicht
in der Klassifizierung geführt wurden , nach Prüfung ihrer
Anbaueignung zunächst nur provisorisch aufgenommen
werden . Erst nach Ablauf einer Beobachtungszeit sollte
endgültig über die betreffende Sorte entschieden werden .

Es sind die Bedingungen für die Höherstufung einer Sorte aus
der Klasse der zugelassenen Rebsorten in die Klasse der
empfohlenen Rebsorten sowie die Bedingungen für eine
Herabstufung festzulegen .

Für eine als zugelassene Rebsorte eingestufte Rebsorte , die in
die Klasse der empfohlenen Rebsorten für die gleiche Ver
waltungseinheit angehoben wird , braucht die Anbaueignung
nicht mehr geprüft zu werden , da sie bereits aufgrund der
Erfahrung und aufgrund der durch den betreffenden Mit
gliedstaat eingeholten Angaben bekannt ist ;

Die Aufnahme der Unterlagensorten in die Klassifizierung ist
aus Gründen der Kontrolle wünschenswert . Angesichts ihrer
geringen Anzahl können diese Sorten wie auch die Trauben
sorten für besondere Verwendungszwecke für das gesamte
Gebiet der Gemeinschaft klassifiziert werden —

Artikel 3

( 1 ) Die Keltertraubensorten und die Tafeltraubensorten
werden für jede folgende Verwaltungseinheit oder jeden Teil
der folgenden Verwaltungseinheiten klassifiziert :

— für Deutschland : Regierungsbezirk ,

— für Frankreich : Departement ,

— für Italien : Provinz ,

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:
— für Griechenland : Nomos ,

— für Spanien : Provinz und Region ,

— für Portugal : Region,

— für alle übrigen Mitgliedstaaten : das gesamte Hoheits
gebiet .

Artikel 1

Die Klassifizierung der Rebsorten erstreckt sich auf alle
Rebsorten der Gattung Vitis — einschließlich interspezifi

(») ABl . Nr . 56 vom 7 . 7 . 1962 , S. 1606 / 62 .
( 2 ) ABl . Nr . L 97 vom 11 . 4 . 1989 , S. 19 .

( 3 ) ABl . Nr . L 118 vom 20 . 5 . 1972 , S. 1 .
( 4 ) ABl . Nr . L 118 vom 29 . 4 . 1989 , S. 12 .
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( 2 ) Die Traubensorten für besondere Verwendungszwek
ke und die Unterlagensorten werden für das gesamte Gebiet
der Gemeinschaft klassifiziert . Auf Antrag eines Mitglied
staats kann jedoch ein Teil oder die Gesamtheit dieser Sorten
für eine oder mehrere Verwaltungseinheiten dieses Mitglied
staats klassifiziert werden .

— die von interspezifischen Kreuzungen stammen ,
deren Anbaueignung nach dem 19 . Juli 197G gemäß
Artikel 12 als zufriedenstellend anerkannt wird ,

und aus denen normalerweise Wein von anerkannt guter
Qualität hergestellt wird ;

b ) zu den zugelassenen Rebsorten die Sorten , aus denen
, normalerweise Wein von handelsüblicher Beschaffenheit
hergestellt wird , der von annehmbarer , aber geringerer
Qualität als der unter Buchstabe a ) genannte Wein ist ;

c) zu den vorübergehend zugelassenen Rebsorten die Sor
ten ,

— die den Kriterien nach den Buchstaben a ) und b) nicht
entsprechen , jedoch für die betreffende Verwaltungs
einheit oder den betreffenden Teil einer Verwaltungs
einheit noch von gewisser wirtschaftlicher Bedeutung
sind , oder

— die Anbaumängel aufweisen .

( 2 ) Die Qualität wird gegebenenfalls anhand der Ergeb
nisse der Prüfungen in bezug auf die Anbaueignung der
betreffenden Rebsorten und der Ergebnisse der analytischen
und organoleptischen Prüfungen der betreffenden Weine
beurteilt .

Artikel 4

( 1 ) Die gleiche Keltertraubensorte kann je nach Verwal
tungseinheit oder Teil einer Verwaltungseinheit unterschied
lich klassifiziert werden .

( 2 ) Die gleiche Rebsorte kann in Ausnahmefällen bei den
Tafeltraubensorten und den Keltertraubensorten zugleich
geführt werden .

( 3 ) Die gleiche Sorte kann unterschiedlich klassifiziert
werden , je nachdem , ob sie für die Erzeugung von

— Tafelwein ,

— Qualitätswein bestimmter Anbaugebiete , einschließlich
Qualitätsschaumwein bestimmter Anbaugebiete , Quali
tätslikörwein bestimmter Anbaugebiete und Qualitäts
perlwein bestimmter Anbaugebiete ,

— anderem Schaumwein , Qualitätsschaumwein, Likörwein
oder Perlwein als dem unter dem zweiten Gedankenstrich
genannten ,

— Branntwein aus Wein ,

— Traubensaft ,

— getrockneten Trauben

verwendet wird .

Artikel 7

Bei den Tafeltraubensorten gehören

a ) zu den empfohlenen Rebsorten die Sorten , die zur
Erzeugung der TafelWeintrauben angebaut werden , für
die auf dem Markt eine starke Nachfrage besteht ;

b ) zu den zugelassenen Rebsorten die Sorten ,
— aus denen Trauben gewonnen werden , die von

annehmbarer , aber geringerer Qualität als die unter
Buchstabe a ) genannten Trauben sind , oder

— die Anbaumängel aufweisen;

c) zu den vorübergehend zugelassenen Rebsorten die Sor
ten ,

— bei denen eine Entfernung der Trauben vom Markt
wegen ihrer unzureichenden Qualität wünschenswert
ist oder

— die erhebliche Anbaumängel aufweisen .

Artikel 5

( 1 ) Für jede Verwaltungseinheit oder jeden Teil einer
Verwaltungseinheit sowie gegebenenfalls das Gebiet der
Gemeinschaft werden die Rebsorten in eine der folgenden
Klassen eingeordnet : empfohlene Rebsorten , zugelassene
Rebsorten und vorübergehend zugelassene Rebsorten .

(2 ) In die Klassifizierung können nur solche Rebsorten
aufgenommen werden , deren Vermehrungsgut in mindestens
einem Mitgliedstaat nach den Vorschriften der Richtlinie
68 / 193 / EWG des Rates vom 9 . April 1968 über den
Verkehr mit vegetativem Vermehrungsgut von Reben ('-) zur
Anerkennung oder zur Kontrolle als Standardvermehrungs
gut zugelassen worden ist .

Artikel 8

( 1 ) Bei den Traubensorten für besondere Verwendungs
zwecke gehören

a ) zu den empfohlenen Rebsorten die Sorten , die zu der Art
Vitis vinifera ( L. ) zählen oder von interspezifischen
Kreuzungen abstammen , wenn diese Rebsorten norma
lerweise eine besondere Eignung für die betreffenden
Verwendungszwecke aufweisen ;

b ) zu den zugelassenen Rebsorten die Sorten ,
— bei denen die Qualität der hergestellten Erzeugnisse

zwar annehmbar , aber geringer als die Qualität der
aus den Rebsorten unter Buchstabe a ) hergestellten
Erzeugnisse ist oder

Artikel 6

( 1 ) Bei den Keltertrauben gehören

a) zu den empfohlenen Rebsorten die Sorten ,
— die zur Zeit in der Gemeinschaft angebaut werden

und zur Art Vitis vinifera (L. ) zählen oder

(>) ABl . Nr. L 93 vom 17 . 4 . 1968 , S. 15 .



Nr. L 232 / 4 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 9 . 8 . 89

— deren Trauben sich für die betreffenden Verwen
dungszwecke im Vergleich zu den unter Buchstabe a )
genannten Rebsorten weniger eignen ;

c) zu den vorübergehend zugelassenen Rebsorten die Sor
ten ,

— die den Kriterien nach den Buchstaben a ) und b ) nicht
entsprechen, jedoch für das Gebiet der Gemeinschaft
bzw. die betreffende oder betreffenden Verwaltungs
einheiten noch von gewisser wirtschaftlicher Bedeu
tung sind, oder

— die Anbaumängel aufweisen .

( 2 ) Die Qualität wird gegebenenfalls anhand der Ergeb
nisse der Prüfungen in bezug auf die Anbaueignung der
betreffenden Rebsorten und der Ergebnisse der analytischen
und organoleptischen Prüfungen der betreffenden Endpro
dukte beurteilt .

Artikel 9

Bei den Unterlagensorten gehören

a ) zu den empfohlenen Rebsorten die Sorten , die zur
Gewinnung von vegetativem Vermehrungsgut der Reben
angebaut werden und erfahrungsgemäß eine zufrieden
stellende Anbaueignung haben;

b ) zu den vorübergehend zugelassenen RebSorten die Sor
ten , deren Anbaueignung unzureichend ist .

— bei Unterlagensorten , wenn die Sorte bereits auf ihre
Anbaueignung geprüft worden ist und diese als
zufriedenstellend anerkannt wurde ;

b ) in die Klasse der zugelassenen Rebsorten kann nur
vorübergehend erfolgen , wenn die Anbaueignung dieser
Rebsorte geprüft worden ist und als zufriedenstellend
anerkannt wurde , das Ergebnis dieser Prüfung aber noch
keine endgültige Beurteilung der Klassifizierung der
betreffenden Sorte zuläßt .

(2 ) Die Änderung der Klasse der Rebsorte für die gleiche
Verwaltungseinheit , den gleichen Teil derselben oder gege
benenfalls für das Gebiet der Gemeinschaft kann nur erfolgen
durch :

a ) Höherstufung in die Klasse der empfohlenen Rebsor
ten

— bei einer Rebsorte , die am 31 . Mai 1974 für die
Verwaltungseinheit oder einen Teil derselben , für die
(den) die Aufnahme beantragt wird , oder gegebenen
falls für das Gebiet der Gemeinschaft in der Klasse der
zugelassenen Rebsorten geführt wurde,

— bei einer Rebsorte , die nach dem 3 1 . Mai 1 974 für die
Verwaltungseinheit oder einen Teil derselben , für die
( den ) die Aufnahme beantragt wird , oder gegebenen
falls für das Gebiet der Gemeinschaft in die Klasse der
zugelassenen Rebsorten eingetragen und dort seit
mindestens fünf Jahren geführt wurde;

b ) Herabstufung einer Rebsorte , wenn
— die Erfahrung gezeigt hat , daß die Anforderungen für

die Klasse , in der die betreffende Sorte geführt wird ,
nicht erfüllt sind oder

— das Qualitätsniveau des aus ihr gewonnenen Erzeug
nisses es erfordert oder

— die Anbaufläche der Sorte sehr klein ist und noch
weiter abnimmt .

( 3 ) Eine Rebsorte wird aus der Klassifizierung gestrichen ,
wenn ihre Anbaueignung als nicht zufriedenstellend beurteilt
wird .

(4 ) Bei dem in Absatz 1 Buchstabe b ) genannten Fall wird
in der Klassifizierung vermerkt , daß die Aufnahme vorüber
gehend erfolgt . Frühestens fünf und längstens sieben Jahre
nach der vorläufigen Aufnahme in die Klasse der zugelasse
nen Rebsorten wird anhand der Erfahrung und der gemäß
Artikel 12 durchgeführten Anbaueignungsprüfungen ent
schieden , ob die betreffende Rebsorte

— endgültig in der Klasse der zugelassenen Rebsorten
verbleibt ,

— in die Klasse der empfohlenen Rebsorten aufgenommen
wird ,

— in die Klasse der vorübergehend zugelassenen Rebsorten
aufgenommen wird oder

— aus der Klassifizierung gestrichen wird .

Sofern nach sieben Jahren keine Entscheidung getroffen
wurde , gilt die betreffende Rebsorte als aus der Klassifizie
rung gestrichen .

Artikel 10

( 1 ) Unbeschadet des Artikels 5d Absatz 3 der Richtlinie
68 / 193 / EWG wird im Rahmen der Klassifizierung eine
Liste der Synonyme der in der Klassifizierung geführten
Rebsorten angelegt , sofern diese Synonyme

a ) im Handel für die Bezeichnung der Weine der betreffen
den Rebsorten verwendet werden und

b) hinlänglich bekannt sind .

(2 ) Es kann auch eine Liste der Homonyme der in Ab
satz 1 genannten Rebsorten angelegt werden .

Artikel 1 1

( 1 ) Die Aufnahme einer RebSorte , die für eine Verwal
tungseinheit , einen Teil einer Verwaltungseinheit oder gege
benenfalls für das Gebiet der Gemeinschaft nicht in der
Klassifizierung geführt wird,

a ) in die Klassen der empfohlenen oder der zugelassenen
Rebsorten kann nur erfolgen :
— bei Keltertraubensorten und Täfeltraubensorten ,

wenn die Sorte schon seit mindestens fünf Jahren für
eine Verwaltungseinheit oder einen Teil einer Ver
waltungseinheit , die ( der ) an das Gebiet der Verwal
tungseinheit oder des Teils einer Verwaltungseinheit
unmittelbar angrenzt , für die ( den ) die Zulassung zur
Klassifizierung erwogen wird , in der Klassifizierung
geführt wurde,
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( 5 ) Die Prüfung der Anbaueignung ist nicht erforderlich
für die Aufnahme einer Rebsorte , die in der Klasse der
empfohlenen Rebsorten für die gleiche Verwaltungseinheit
oder einen gleichen Teil derselben oder gegebenenfalls für
das Gebiet der Gemeinschaft zugelassen ist , wenn die
Anbaueignung in geeigneter Weise nachgewiesen werden
kann.

( 6 ) Die Herabstufung einer Rebsorte in die Klasse der
vorübergehend zugelassenen Rebsorten hat zur Folge , daß
vom Tag des Wirksamwerdens dieser Herabstufung an die
betreffende Rebsorte nicht mehr angepflanzt , veredelt oder
umveredelt werden darf.

( 7) Die Durchführungsbestimmungen zu diesem Artikel ,
insbesondere die in Absatz 4 erster Unterabsatz genannten
Entscheidungen, werden nach dem Verfahren des Artikels 83
der Verordnung (EWG ) Nr. 822/ 87 erlassen .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten können jedoch zu folgenden
Zwecken Abweichungen von Absatz 1 erster Gedankenstrich
zulassen:

— Prüfung der Anbaueignung einer Rebsorte , die nicht in
der Klassifizierung für die betreffende Verwaltungsein
heit , den betreffenden Teil einer Verwaltungseinheit oder
das Gebiet der Gemeinschaft geführt wird,

— wissenschaftliche Untersuchungen,

— Kreuzungs- und Selektionsarbeiten ,

— Erzeugung von vegetativem Vermehrungsgut von Reben,
das ausschließlich für die Ausfuhr nach Drittländern
vorgesehen ist , sofern geeignete Kontrollen der Erzeu
gung durchgeführt werden.

Die betreffenden Mitgliedstaaten teilen der Kömmission

a) die Liste der Rebsorten nach Unterabsatz 1 vierter
Gedankenstrich

sowie

b) die Bestimmungen mit , die sie zur Kontrolle dieser
Erzeugung anwenden.

Sie teilen der Kommission jedes Jahr vor dem 1 . Oktober die
in dieser Liste vorzunehmenden Änderungen mit .

( 3 ) Läßt ein Mitgliedstaat Abweichungen nach Absatz 2
zu , so stellt er in jedem Jahr eine systematische Kontrolle der
Rebflächen sicher , deren Bepflanzung genehmigt wurde , und
trägt Sorge dafür, daß eine eventuelle Weitergabe von
Vermehrungsgut nicht für andere als die vorgenannten
Zwecke stattfindet . Zwischen den von den Mitgliedstaaten
zu benennenden Behörden und den natürlichen oder juristi
schen Personen oder Personenvereinigungen, die eine Reb
sorte anzubauen beabsichtigen , die nicht in der Klassifizie
rung für die betreffende Verwaltungseinheit , den betreffen
den Teil einer Verwaltungseinheit oder das Gebiet der
Gemeinschaft geführt wird, werden individuelle Anbauver
träge geschlossen .

(4 ) Die Erzeugnisse von Rebsorten , bei denen die in
Absatz 2 genannten Prüfungen der Anbaueignung, wissen
schaftlichen Untersuchungen oder Kreuzungs- und Selek
tionsarbeiten im Gang sind , werden den Erzeugnissen gleich
gestellt , die aus zugelassenen Rebsorten hervorgegangen
sind .

Artikel 12

( 1 ) Die Anbaueignung einer Rebsorte wird anhand von
Angaben festgestellt , die der betreffende Mitgliedstaat in
Prüfung mit Anbauversuchen erhalten hat , die in den be
treffenden Verwaltungseinheiten oder Teilen derselben, in
unmittelbar benachbarten Verwaltungseinheiten oder gege
benenfalls im Gebiet der Gemeinschaft durchgeführt wur
den .

Die Anbaueignung einer Rebsorte kann nur dann als zufrie
denstellend anerkannt werden, wenn die genannte Rebsorte
im Vergleich zu den anderen in der Klassifizierung geführten
Rebsorten mindestens für eine Verwaltungseinheit oder
einen Teil einer Verwaltungseinheit durch die Gesamtheit
ihrer wertbestimmenden Eigenschaften eine deutliche Ver
besserung für den Anbau oder für die Verwertung der daraus
gewonnenen Trauben oder des daraus gewonnenen Vermeh
rungsguts darstellt .

(2 ) Die Kommission kann nach Anhörung des Verwal
tungsausschusses für Wein von dem betreffenden Mitglied
staat eine zusätzliche Rebsorte verlangen .

( 3 ) Die in Absatz 1 genannte Feststellung wird nach dem
Verfahren des Artikels 83 der Verordnung (EWG ) Nr .
822 / 87 getroffen .

Die Durchführungsbestimmungen zu dem vorliegenden Arti
kel , insbesondere die Maßnahmen zur Prüfung der Anbau
eignung, werden nach dem gleichen Verfahren erlassen . Artikel 14

( 1 ) Die Verordnung ( EWG) Nr. 347 /79 wird aufgeho
ben .

( 2 ) Verweisungen auf die durch Absatz 1 aufgehobene
Verordnung gelten als Verweisungen auf die vorliegende
Verordnung.

Artikel 13

( 1 ) Die Anpflanzung, auch zum Ersatz von Fehlstellen ,
die Standortveredlung und die Umveredlung

— von Rebsorten, die nicht in der Klassifizierung geführt
werden ,

— von vorübergehend zugelassenen Rebsorten

sind untersagt.

Artikel IS

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1989 in Kraft .
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 24 . Juli 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. NALLET
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2390/ 89 DES RATES

vom 24 . Juli 1989

zur Festlegung allgemeiner Einfuhrbestimmungen für Wein, Traubensaft und Traubenmost

oder Dienststellen unterworfen haben, haben den Wunsch
geäußert , die Weinerzeuger ermächtigen zu können , die
unter diesem Buchstaben a ) vorgesehene Bescheinigung und
das Analysebulletin selbst auszustellen . Um den Handel mit
diesen Drittländern zu erleichtern , erscheint es — sofern
diese Länder mit der Gemeinschaft Vereinbarungen getrof
fen haben , die Bestimmungen über eine verstärkte Zusam
menarbeit auf dem Gebiet der Bekämpfung von Betrügereien
vorsehen und mit der Gemeinschaft gute Handelsbeziehun
gen unterhalten — zweckmäßig zuzulassen, daß entspre
chend den Bestimmungen für Weine mit Gemeinschaftsur
sprung die von den Erzeugern ausgestellten Dokumente als
von den genannten Einrichtungen oder Dienststellen ausge
stellte Dokumente angesehen werden können , sofern diese
ausreichende Garantien geben und die Ausstellung der
genannten Dokumente überwachen .

Um die Wirksamkeit dieser neuen Regelung testen zu
können , erscheint es angezeigt , schon jetzt vorzusehen , daß
diese Regeln nur während eines Versuchszeitraums gelten .

Angesichts der Notwendigkeit , einen raschen und wirksa
men Schutz der Verbraucher zu gewährleisten , erscheint es
unerläßlich , die Möglichkeit vorzusehen, die Anwendung
dieser Maßnahmen auszusetzen, wenn die Gesundheit der
Verbraucher gefährdet wird oder die Gefahr von Betrügerei
en besteht , wobei das Ende des Versuchszeitraums nicht
abgewartet zu werden braucht.

Zur Erleichterung des Handels mit Drittländern , die ausrei
chende Garantien hinsichtlich der Weinbereitung bieten
können , empfiehlt es sich vorzusehen , daß für Weine mit
Ursprung in diesen Drittländern nur einige der vorgeschrie
benen Angaben gemacht zu werden brauchen —

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 822 / 87 des Rates
vom 16 . März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein ( 1 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
( EWG) Nr. 1236 / 89 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 70 Ab
satz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Die allgemeinen Einfuhrbestimmungen für Wein , Trauben
saft und Traubenmost nach der Verordnung (EWG ) Nr .
354 / 79 ( 3 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG )
Nr . 2244 / 89 ( 4 ), haben erhebliche Veränderungen erfahren ;
da die Rechtsvorschriften der Gemeinschaft im Weinsektor
wiederholt neu gefaßt worden sind , empfiehlt es sich aus
Gründen der Klarheit , die genannte Verordnung zu kodifi
zieren .

Artikel 70 Absatz 1 der Verordnung ( EWG) Nr . 822 / 87
schreibt vor , daß die in diesem Artikel genannten Einfuhrer
zeugnisse mit einer Bescheinigung und einem Analysebulletin
versehen sein müssen, die von einer Einrichtung beziehungs
weise Dienststelle ausgestellt wurden , die von dem Drittland ,
aus dem die Erzeugnisse stammen, bezeichnet worden sind .
Es ist daher notwendig, die Bedingungen festzulegen , denen
das Analysebulletin entsprechen muß.

Es ist angezeigt , von der in Artikel 70 Absatz 2 Buchstabe b)
der Verordnung ( EWG ) Nr. 822 / 87 vorgesehenen Mög
lichkeit Gebrauch zu machen und für aus Drittländern in
begrenzten Mengen und in kleinen Behältnissen eingeführte
Erzeugnisse keine Bescheinigung und kein Analysebulletin
vorzuschreiben . Um die Kontrollen im Zusammenhang mit
dieser zweiten Bedingung zu erleichtern, kann sie als erfüllt
angesehen werden , wenn es sich um Einfuhren aus Drittlän
dern handelt , deren jährliche Ausfuhren in die Gemeinschaft
ingesamt ohnehin gering sind . Um Verkehrsverlagerungen
zu vermeiden , muß der Wein nicht nur seinen Ursprung in
den betreffenden Ländern , sondern auch seine Herkunft aus
diesen Ländern haben .

Einige Drittländer , die ihre Weinerzeuger einer wirksamen
Kontrolle durch die in Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a ) der
Verordnung (EWG) Nr . 822 / 87 genannten Einrichtungen

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

( 1 ) Die Bescheinigung und das Analysebulletin gemäß
Artikel 70 Absatz 1 Buchstabe a ) erster und zweiter Gedan
kenstrich der Verordnung (EWG ) Nr. 822/ 87 sind Gegen
stand eines einzigen Dokuments ,

a ) dessen Teil „Bescheinigung" von einer in einem noch
festzulegenden Verzeichnis aufgeführten Einrichtung des
Drittlandes ausgestellt ist , in dem die Erzeugnisse ihren
Ursprung haben ;

b ) dessen Teil „Analysebulletin" von einem amtlich aner
kannten Labor ausgestellt ist , das von dem Drittland , in
dem die Erzeugnisse ihren Ursprung haben , anerkannt
und ebenfalls in dem unter Buchstabe a) genannten
Verzeichnis aufgeführt ist .

(!) ABl . Nr. L 84 vom 27 . 3 . 1987 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 128 vom 11 . 5 . 1989 , S. 31 .
( 3 ) ABl . Nr. L 54 vom 5 . 3 . 1979 , S. 97 .
(«) ABl . Nr. L 216 vom 27 . 7 . 1989 , S. 1 .
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Artikel 3

( 1 ) Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 2 können nach
dem Verfahren des Artikels 83 der Verordnung ( EWG )
Nr . 822 / 87

— geändert werden, um Vereinfachungen der entsprechen
den in der Gemeinschaft geltenden Bestimmungen zu
berücksichtigen ;

— ausgesetzt werden , wenn festgestellt wird , daß die
Erzeugnisse , die unter diese Maßnahmen fallen , Gegen
stand von Fälschungen , die die Gesundheit der Verbrau
cher gefährden können, oder von önologischen Verfah
ren waren , die in der Gemeinschaft nicht zugelassen
sind .

(2 ) Artikel 1 Absatz 2 und Artikel 2 Absatz 2 gelten vom
1 . Januar 1986 bis zum 31 . Dezember 1989 .

(2 ) Nach dem Verfahren des Artikels 83 der Verordnung
(EWG) Nr . 822 / 87 und unter der Voraussetzung, daß die
von dem betreffenden Drittland gebotenen Garantien von
der Gemeinschaft gebilligt wurden , können als Bescheini
gung oder Analysebulletin , die von den in dem nach Absatz 1
festzulegenden Verzeichnis aufgeführten Einrichtungen und
Labors ausgestellt sind , die von den Erzeugern ausgestellten
Dokumente gelten , wenn

a) diese Erzeuger von den genannten Einrichtungen dazu
einzeln zugelassen worden sind ,

b ) diese Einrichtungen
— die zugelassenen Erzeuger überwachen ,
— der Kommission die Namen und Anschriften der

Erzeuger gemäß Buchstabe a) sowie deren amtliche
Registriernummern übermittelt haben,

— die Kommission unterrichten , daß einem Erzeuger
die Zulassung entzogen wurde .

Artikel 2
r

Das Analysebulletin enthält folgende Angaben :

Artikel 4

( 1 ) Die Vorlage der Bescheinigung oder des Analysebul
letins ist nicht erforderlich bei Erzeugnissen mit Drittlands
ursprung oder -herkunft in Behältnissen von zwei Litern oder
weniger, wenn die beförderte Gesamtmenge — selbst wenn
sie sich aus mehreren Einzelsendungen zusammensetzt —
60 Liter nicht übersteigt .

(2 ) Die Vorlage der Bescheinigung und des Analyseblatts
ist ferner nicht erforderlich bei :

— Weinmengen bis zu fünfzehn Litern :
— im Reisegepäck,
— in Kleinsendungen an Privatpersonen , wenn diese

Mengen offensichtlich für ihren persönlichen Ver
brauch oder den ihrer Familien bestimmt sind,

— Wein und Traubensaft in Behältnissen von vier Litern
oder weniger mit Ursprung in oder Herkunft aus solchen
Drittländern, deren Ausfuhren in die Gemeinschaft jähr
lich unter 1 000 Hektolitern liegen ,

— Wein und Traubensaft , die im Umzugsgut von Privatper
sonen enthalten sind ,

— Wein und Traubensaft , die für Messen bestimmt sind und
für die die dafür vorgesehene Zollregelung gilt , sofern die
betreffenden Erzeugnisse in Behältnissen von zwei Litern
oder weniger abgefüllt sind ,

— den Mengen Wein, Traubenmost oder Traubensaft, die
zu wissenschaftlichen und technischen Versuchszwecken
eingeführt werden, bis zu höchstens einem Hektoliter ,

— Wein, der für diplomatische Vertretungen, Konsulatstel
len und gleichgestellte Einrichtungen bestimmt ist und im
Rahmen der ihnen gewährten Befreiungen eingeführt
wird ,

— Wein iind Traubensaft , die den Proviant der grenzüber
schreitenden Verkehrsmittel bilden .

Diese Verordnung steht den für Grenzgänger geltenden
Regelungen nicht entgegen .

a ) für Wein und teilweise gegorenen Traubenmost:
— Gesamtalkoholgehalt ,
— vorhandener Alkoholgehalt;

b) für Traubenmost und Traubensaft :
— Dichte;

c) Für Wein, Traubenmost und Traubensaft :
— Gesamttrockensubstanz,

— Gesamtsäuregehalt,
— Gehalt an flüchtiger Säure ,
— Gehalt an Zitronensäure ,

— Gesamtschwefeldioxidgehalt ,
— Vorhandensein von Sorten , die aus interspezifischen

Kreuzungen hervorgegangen sind ( Direktträger
hybriden), oder anderen Sorten , die nicht zur Art
Vitis vinifera gehören .

Abweichend von Absatz 1 können nach dem Verfahren des
Artikels 83 der Verordnung (EWG) Nr. 822/ 87 Dokumente
akzeptiert werden , in denen der das Analysebulletin betref
fende Teil nur folgende Angaben enthält :

— vorhandener Alkoholgehalt ,

— Gesamtsäuregehalt ,

— Gesamtschwefeldioxidgehalt ,

wenn es sich um einen Wein mit Ursprung in einem
Drittland , das besondere Garantien geboten hat , handelt \ der
in etikettierten Behältnissen mit einem Inhalt von höchstens
60 Litern und einem nicht wiederverwendbaren Verschluß
abgefüllt ist .
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( 3 ) Diese Verordnung gilt nicht für folgende Likör
weine :

— Port , Madeira und Moscatel de Setúbal der KN-Code
2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 41 und 2204 29 51 ,

Artikel 5

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr. 354 / 79 wird aufge
hoben.

(2 ) • Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten
als Bezugnahme auf diese Verordnung und sind nach der
Übereinstimmungstabelle im Anhang zu lesen .

Artikel 6

Diese Verordnung tritt am 1 . September 1989 in Kraft .

— Tokayer (Aszu und Szamorodni ) der KN-Code
2204 21 41 , 2204 21 51 , 2204 29 45 und 2204 29 55
sowie Boberg-Likörwein , für den eine Bescheinigung
über die Ursprungsbezeichnung vorgelegt wird .

(4) Die in Absatz 2 Unterabsatz 1 zweiter Gedankenstrich
genannten Drittländer werden in Durchführungsbestimmun
gen bezeichnet .

Diese Verordnung jst in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaati

Geschehen zu Brüssel am 24 . Juli 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. NALLET

ANHANG

ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 354 /79 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel la Artikel 2

Artikel lb Artikel 3

Artikel 2 Artikel 4

Artikel 3 —

Artikel 4 Artikel 5

Artikel 5 Artikel 6
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VERORDNUNG (EWG) Nr. 2391 / 89 DES RATES

vom 24. Juli 1989

zur Definition bestimmter aus Drittländern stammender Erzeugnisse des Weinsektors der
KN-Code 2009 und 2204

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Diese Verordnung gilt für bestimmte aus Drittländern stam
mende Erzeugnisse des Weihsektors der KN-Code 2009 und
2204 .

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft .

gestützt auf die Verordnung (EWG ) Nr. 822 / 87 des Rates
vom 16 . März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein ( x ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1236 / 89 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 1 Ab
satz 4 Buchstabe c),

auf Vorschlag der Kommission ,

in Erwägung nachstehender Gründe:

Mit Wirkung vom 1 . Januar 1988 wurde durch die Verord
nung (EWG) Nr . 2658 / 87 des Rates vom 23 . Juli 1987 über
die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den
Gemeinsamen Zolltarif ( 3 ), zuletzt geändert durch die Ver
ordnung (EWG) Nr . 1672/ 89 ( 4 ), eine Kombinierte Nomen
klatur eingeführt , die auf dem Harmonisierten System beruht
und sowohl den Erfordernissen des Gemeinsamen Zolltarifs
als auch den Statistiken durch den Außenhandel der Gemein
schaft gerecht wird .

Demzufolge sind die Warenbezeichnungen und Tarifnum
mern der Verordnung (EWG) Nr. 339 / 79 des Rates vom
5 . Februar 1979 zur Definition bestimmter aus Drittländern
stammender Erzeugnisse des Weinsektors der KN-Code
2009 und 2204 ( 5 ), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr . 2047/ 89 ( 6 ), an die Kombinierte Nomenklatur
anzupassen .

Infolge wesentlicher Änderungen auf diesem Gebiet emp
fiehlt es sich aus Gründen der Klarheit, die genannte
Verordnung zu kodifizieren .

Die Definitionen für einen Teil der in Anhang I der Verord
nung (EWG) Nr . 822 / 87 aufgeführten Erzeugnisse sind nur
auf Erzeugnisse anwendbar, die in der Gemeinschaft herge
stellt werden . Deshalb müssen die entsprechenden aus
Drittländern stammenden Erzeugnisse definiert werden .

Die Definitionen für die aus Drittländern stammenden
Erzeugnisse , für die diese Verordnung gilt , müssen so weit
wie möglich den Definitionen der Gemeinschaftserzeugnisse
entsprechen —

Artikel 2

Für diese Zwecke dieser Verordnung ist

a ) mit Alkohol stummgemachter Most aus frischen Wein
trauben: das Erzeugnis , das
— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens

12% vol und weniger als 15% vol aufweist und
— durch Zusatz eines Erzeugnisses , das aus der Destil

lation von Wein hervorgegangen ist , zu einem unge
gorenen Traubenmost mit einem natürlichen Alko
holgehalt von mindestens 8,5% vol gewonnen wird
und ausschließlich von Keltertrauben stammt, die in
dem Ursprungsdrittland zugelassen sind;

b ) konzentrierter Traubenmost : der nicht karamelisierte
Traubenmost , der
— durch teilweisen Wasserentzug aus Traubenmost

unter Anwendung beliebiger, gemäß den Vorschrif
ten des Ursprungsdrittlandes zugelassener und nach
den Gemeinschaftsvorschriften nicht untersagter
Methoden außer der unmittelbaren Einwirkung von
Feuerwärme so hergestellt wird , daß bei einer Tem
peratur von 20 ° G der Zahlenwert des Refraktome
ters — das nach dem Verfahren des Anhangs zur
Verordnung ( EWG) Nr. 543 / 86 ( 7 ) verwendet wird
— nicht unter 50,9% liegt ,

— ausschließlich von Keltertrauben stammt, die in dem
Ursprungsdrittland zugelassen sind , und

— aus Traubenmost hervorgegangen ist , der minde
stens den natürlichen Mindestalkoholgehalt auf
weist , der von dem 'Ursprungsdrittland für die Her
stellung von Wein zum unmittelbaren menschlichen
Verbrauch festgelegt ist ; dieser Alhoholgehalt darf
nicht unter 8,5 % vol liegen .

Ein vorhandener Alkoholgehalt des konzentrierten
Traubenmosts von bis zu 1 % vol wird geduldet ;

c) rektifiziertes Traubenmostkonzentrat : das flüssige , nicht
karamelisierte Erzeugnis , das
— durch teilweisen Wasserentzug aus Traubenmost

unter Anwendung beliebiger , gemäß den Vorschrif
ten des Ursprungsdrittlandes zugelassener und nach

( 1 ) ABl . Nr . L 84 vom 27 . 3 . 1987 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr . L 128 vom 11 . 5 . 1989 , S. 31 ,
( 3 ) ABl . Nr . L 256 vom 7 . 9 . 1987 , S. 1 .
( 4 ) ABl . Nr . L 169 vom 19 . 6 . 1989 , S. 1 .
( 5 ) ABl . Nr . L 54 vom 5 . 3 . 1979 , S. 57 .
(«) ABl . Nr . L 202 vom 14 . 7 . 1989 , S. 30 . ( 7 ) ABl . Nr. L 55 vom 1 . 3 . 1986 , S. 41 .
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den Gemeinschaftsvorschriften nicht untersagter
Methoden außer der unmittelbaren Einwirkung von
Feuerwärme so hergestellt wird , daß bei einer Tem
peratur von 20 °C der Zahlenwert des Refraktome
ters — das nach dem Verfahren des Anhangs zur
Verordnung (EWG) Nr. 543 / 86 verwendet wird —
nicht unter 61,7% liegt.

— Behandlungen zur Entsäuerung und Entfernung
anderer Bestandteile als Zucker unterzogen worden
ist , die gemäß den Vorschriften des Ursprungsdritt
landes zugelassen und nach den Gemeinschaftsvor
schriften nicht untersagt sind .

— folgende Merkmale aufweist :
— einen pH-Wert von höchstens 5 bei 25 °Brix ,
— eine optische Dichte von höchstens 0,100 bei

425 nmund 1 cm Dicke bei auf 25 °Brix konzen
triertem Traubenmost ,

— einen Saccharosegehalt , der so niedrig ist , daß er
mit einer noch festzulegenden Analysemethode
nicht nachgewiesen werden kann ,

— einen Index von Folin-Ciocalteau von höchstens
6 bei 25 °Brix ,

— eine titrierbare Säure von höchstens 15 Milliäqui
valenten/kg Gesamtzucker ,

— einen Schwefeldioxidgehalt von höchstens
25 mg/ kg Gesamtzucker ,

— einen Gesamtkationengehalt von höchstens
8 Milliäquivalenten/ kg Gesamtzucker ,

— eine Leitfähigkeit von höchstens 120 mikroSie
mens /cm bei 25 °Brix und 20 °C ,

— einen Gehalt von Hydroxymethylfurfurol von
höchstens 25 mg/kg Gesamtzucker ,

— Spuren von Mesoinositol ,
— ausschließlich von Keltertrauben stammt , die in dem

Ursprungsdrittland zugelassen sind , und
— aus Traubenmost hervorgegangen ist , der mindestens

den natürlichen Mindestalkoholgehalt aufweist , der
von dem Ursprungsdrittland für die Herstellung von
Wein zum unmittelbaren menschlichen Verbrauch
festgelegt ist ; dieser Alkoholgehalt darf nicht unter
8,5 % vol liegen .

Ein vorhandener Alkoholgehalt des rektifizierten Trau
benmostkonzentrats von bis zu 1 % vol wird geduldet ;

d) Likörwein : das Erzeugnis , das
— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens

15% vol und höchstens 22 % vol sowie einen
Gesamtalkoholgehalt von mindestens 17,5% vol
aufweist und

— aus in Gärung stehendem Traubenmost , Wein oder
ihrer Mischung gewonnen wird, wobei diese Erzeug
nisse von Rebsorten , die im Ursprungsdrittland für
die Herstellung von Likörwein zugelassen sind, stam
men und einen natürlichen ursprünglichen Alkohol
gehalt von mindestens 12% vol aufweisen müssen ,
und dem folgende Erzeugnisse zugesetzt wurden:
i ) jeweils für sich oder als Mischung: neutraler Al

kohol aus Erzeugnissen der Weinrebe ein

schließlich des bei der Destillation von getrock
neten Weintrauben gewonnenen Alkohols mit
einem vorhandenen Alkoholgehalt von minde
stens 96% völ und Destillat aus Wein oder
getrockneten Weintrauben mit einem vorhande
nen Alkoholgehalt von mindestens 52 % vol und
höchstens 86 % vol ,

ii ) sowie gegebenenfalls eines oder mehrere der
nachstehenden Erzeugnisse :
— konzentrierter Traubenmost ,
— Mischung eines der unter Ziffer i ) genannten

Erzeugnisse mit Traubenmost oder in
Gärung stehendem Traubenmost .

Bestimmte Qualitätslikörweine, bei denen die Gleich
wertigkeit der Produktionsbedingungen mit denen eines
Qualitätslikörweins b.A. anerkannt ist und die in einer
noch festzulegenden Liste aufgeführt sind , können
jedoch
— einen Gesamtalkoholgehalt von weniger als 17,5 %

vol , jedoch von nichtweniger als 15 % vol aufweisen ,
wenn die vor dem 1 . Januar 1985 dafür geltenden
Rechtsvorschriften des Ursprungsdrittlandes dies
ausdrücklich vorsehen, oder

— aus Traubenmost mit einem natürlichen Alkoholge
halt von weniger als 12% vol , jedoch von nicht
weniger als 10,5% vol gewonnen werden;

e) Schaumwein : das Erzeugnis , das
— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens

8,5% vol aufweist ,
— durch erste oder zweite alkoholische Gärung aus

frischen Trauben, Traubenmost oder Wein gewon
nen wird und

— beim Öffnen des Behältnisses durch Entweichen von
ausschließlich aus der Gärung stammendem Kohlen
dioxid gekennzeichnet ist und in geschlossenen
Behältnissen bei 20 °C einen auf gelöstes Kohlendio
xid zurückzuführenden Überdruck von mindestens
3 bar aufweist ;

f) Schaumwein mit zugesetzter Kohlensäure : das Erzeug
nis , das
— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens

8,5 % vol aufweist,
— aus Wein gewonnen wird,
— beim Öffnen des Behältnisses durch Entweichen von

Kohlendioxid gekennzeichnet ist , das ganz oder
teilweise zugesetzt wurde ,

— in geschlossenen Behältnissen bei 20 °C einen auf
gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Über
druck von mindestens 3 bar aufweist ;

g ) Perlwein : das Erzeugnis , das
— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens

8,5% vol aufweist ,
— in geschlossenen Behältnissen bei 20 °C einen auf

endogenes gelöstes Kohlendioxid zurückzuführen
den Überdruck von mindestens 1 bar und höchstens
2,5 bar aufweist ;

h ) Perlwein mit zugesetzter Kohlensäure : das Erzeugnis ,
das
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— einen vorhandenen Alkoholgehalt von mindestens
8,5% vol aufweist ,

— in geschlossenen Behältnissen bei 20 °C einen auf
gelöstes Kohlendioxid , das ganz oder teilweise zuge
setzt wurde, zurückzuführenden Überdruck von
mindestens 1 bar und höchstens 2,5 bar aufweist .

Artikel 4

( 1 ) Die Verordnung (EWG) Nr . 339 / 79 wird aufgeho
ben .

(2 ) Bezugnahmen aufdie aufgehobene Verordnung gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind
gemäß der Übereinstimmungstabelle im Anhang zu lesen .

Artikel 3

Die Durchführungsvorschriften zu dieser Verordnung wer
den nach xlem Verfahren des Artikels 83 der Verordnung
(EWG) Nr . 822/ 87 erlassen .

Artikel 5

Diese Verordnung tritt am 4 . September 1989 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 24 . Juli 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

H. NALLET

ANHANG

ÜBEREINSTIMMUNGSTABELLE

Verordnung (EWG) Nr. 339 /79 Vorliegende Verordnung

Artikel 1 Artikel 1

Artikel 2 Artikel 2

Artikel 3 —

Artikel 4 Artikel 3

Artikel 5 Artikel 4

Artikel 6 Artikel 5



Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften Nr. L 232/ 139 . 8 . 89

VERORDNUNG (EWG) Nr. 2392/ 89 DES RATES

vom 24. Juli 1989

zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der
Traubenmoste

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft ,

gestützt auf die Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87 des Rates
vom 16 . März 1987 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Wein (*), zuletzt geändert durch die Verordnung
(EWG) Nr. 1236 / 89 ( 2 ), insbesondere auf Artikel 72 Ab
satz 1 , und Artikel 79 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission ( 3),:

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Verordnung (EWG) Nr . 355 / 79 des Rates vom 5 . Fe
bruar 1979 zur Aufstellung allgemeiner Regeln für die
Bezeichnung und Aufmachung der Weine und der Trauben
moste ( 4 ), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG )
Nr. 1237/ 89 ( 5 ), hat mehrfache erhebliche Änderungen
erfahren; im Interesse der Rechtsklarheit ist es daher ange
bracht , eine Kodifizierung der betreffenden Bestimmungen
vorzunehmen .

Artikel 72 der Verordnung (EWG ) Nr . 822/ 87 , die die
Bezeichnung bestimmter Weine in besonderen Fällen regelt ,
sieht auch den Erlaß allgemeiner Vorschriften für die
Bezeichnung und Aufmachung bestimmter Erzeugnisse die
ses Sektors vor .

Der Zweck jeder Bezeichnung und jeder Aufmachung muß
eine so zutreffende und genaue Unterrichtung sein , wie sie
der etwaige Käufer oder die mit der verwaltungsmäßigen
Abwicklung und Überwachung des Handels mit diesen
Erzeugnissen betrauten öffentlichen Stellen für ihre Beurtei
lung benötigen .

Die verschiedenen Gemeinschaftsvorschriften betreffend die
Bezeichnung und Aufmachung von Lebensmitteln , insbeson
dere solcher des Weinsektors , müssen so weit wie möglich
harmonisiert werden .

Die Gemeinschaftsregeln für die Bezeichnung und Aufma
chung der Weine und der Traubenmoste folgen weitgehend
den zuvor angewandten einzelstaatlichen Vorschriften . Die
sen einzelstaatlichen Vorschriften lagen erheblich voneinan
der abweichende Zielvorstellungen zugrunde . Manche Mit
gliedstaaten räumten der korrekten Unterrichtung der Ver
braucher und der Handlungsfreiheit für den Handel Vorrang
ein , während sich andere darum bemühten , diese Aspekte

mit dem Erfordernis zu verbinden , die Erzeuger in ihrem
Gebiet vor Wettbewerbsverzerrungen zu schützen. Um diese
unterschiedlichen Konzeptionen weitestmöglich miteinander
in Einklang zu bringen und zu stark abweichende Auslegun
gen zu vermeiden, ist es zweckmäßig , möglichst umfassende
Bezeichnungsregeln aufzustellen . Um die Wirksamkeit dieser
Regeln zu gewährleisten , sollte ferner der Grundsatz aufge
stellt werden , daß für die Bezeichnung der Weine und
Traubenmoste nur die Angaben zulässig sind, die in diesen
Regeln oder in den entsprechenden Durchführungsbestim
mungen vorgesehen sind .

Bei der Bezeichnung sollte unterschieden werden zwischen
vorgeschriebenen Angaben , die für die Identifizierung des
Erzeugnisses erforderlich sind , und wahlweise zu verwen
denden Angaben , die mehr zur Kennzeichnung seiner beson
deren Eigenschaften oder zu seiner gütemäßigen Einordnung
dienen . Angesichts der erheblichen Bedeutung der Frage und
des ausgedehnten Anwendungsgebiets empfiehlt es sich , die
bestmögliche Unterrichtung der Beteiligten anzustreben,
wobei den Gepflogenheiten und Traditionen in den Mitglied
staaten wie auch in Drittländern sowie der Entwicklung des
Gemeinschaftsrechts Rechnung zu tragen ist .

Unter Berücksichtigung der besonderen Produktionsbedin
gungen in den einzelnen Weinbaugebieten und in Anbetracht
der Traditionen in einigen Mitgliedstaaten ist vorzusehen,
daß die Mitgliedstaaten für die in ihrem Gebiet gewonnenen
Erzeugnisse bestimmte Angaben, die nach den Gemein
schaftsvorschriften fakultativ sind, entweder bindend vor
schreiben oder sie untersagen oder auch ihre Verwendung
einschränken können . Zur Sicherstellung des freien Waren
verkehrs ist jedoch klarzustellen , daß jeder Mitgliedstaat die
Bezeichnung von Erzeugnissen aus anderen Mitgliedstaaten,
die in seinem Gebiet in Verkehr gebracht werden, dann
zulassen muß, wenn diese den Gemeinschaftsvorschriften
entspricht und im Erzeugermitgliedstaat aufgrund dieser
Verordnung zugelassen ist .

Im Hinblick auf eine einheitliche Bezeichnung und Aufma
chung der Weine und Traubenmoste der Gemeinschaft , die
zur Ausfuhr nach Drittländern bestimmt sind , ist für diese
Erzeugnisse vorzusehen, daß ergänzende oder abweichende
Bestimmungen erlassen werden können , sofern die Rechts
vorschriften des betreffenden Drittlandes dies erforderlich
machen.

Es sind die Fälle festzulegen , in denen die Angabe des
Abfüllers und des Versenders auf der Etikettierung mittels
eines Code zwingend ist , um beim Verbraucher Verwechs
lungen hinsichtlich des wahren Ursprung des Weins auszu
schließen . Weiterhin müssen die Fälle geregelt werden , in
denen zur Vereinfachung der Handelsgeschäfte Code auf
freiwilliger Grundlage verwendet werden können, um Infor
mationen hinsichtlich der Abfüllung und des Versenders
anzugeben .

0 ) ABl . Nr . L 84 vom 27. 3 . 1987 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 128 vom 11 . 5 . 1989 , S. 31 .
( 3 ) ABl . Nr . C 214 vom 16 . 8 . 1988 , S. 37 .
( 4 ) ABl . Nr. L 54 vom 5 . 3 . 1979 , S. 99 .
(*) ABl . Nr . L 128 vom 11 . 5 . 1989 , S. 32 .
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Die Richtlinie 79 / 112/EWG des Rates vom 18 . Dezember
1978 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitglied
staaten über die Etikettierung und Aufmachung von für den
Endverbraucher bestimmten Lebensmitteln sowie die Wer
bung ( J ), zuletzt geändert durch die Richtlinie 89 / 395 /
EWG ( 2 ), sieht grundsätzlich vor , daß bei allen alkoholi
schen Getränken die Angabe des vorhandenen Alkoholge
halts zwingend vorzuschreiben ist . Eine Unterrichtung über
den vorhandenen Alkoholgehalt der Weine und Traubenmo
ste erscheint erforderlich , um in der Etikettierung die Art des
Erzeugnisses zu beschreiben und so dem Verbraucher die
Wahl zu erleichtern . Deshalb sollte die Angabe des vorhan
denen Alkoholgehalts bei diesen Erzeugnissen zwingend
vorgeschrieben werden .

Die Bezeichnung der Weine und der Traubenmoste sollte in
der Gemeinschaft in jeder Amtssprache der Gemeinschaft
erfolgen können , um den Grundsatz des freien Warenver
kehrs im gesamten Gemeinschaftsgebiet zur Geltung zu
bringen . Es ist gleichwohl erforderlich , daß die zwingenden
Angaben in der Weise erfolgen , daß sie der Endverbraucher
selbst dann verstehen kann , wenn sie auf der Etikettierung in
einer Sprache erscheinen , die nicht die Amtssprache seines
Landes ist . Es empfiehlt sich , die Namen der geographischen
Einheiten nur in der Antssprache des Mitgliedstaats anzuge
ben , in dem die Erzeugung des Weines oder des Trauben
mostes erfolgt ist , damit das in dieser Weise bezeichnete
Erzeugnis nur unter seiner herkömmlichen Bezeichnung im
Verkehr ist . Wegen der besonderen Schwierigkeiten des
Verständnisses der Angaben in griechischer Sprache auf
grund der Tatsache, daß keine lateinischen Buchstaben
verwendet werden, sollte die Wiederholung dieser Angaben
in einer oder mehreren anderen Amtssprachen der Gemein
schaft zulässig sein .

Für die Qualität des Weins oder Mostes sind die natürlichen
Bedingungen des Weinbaugebietes entscheidend, aus dem die
Trauben stammen, die zur Bereitung dieser Erzeugnisse
dienen, ferner sind die Rebsorte , zu der die verarbeiteten
Trauben gehören , sowie die in dem Erntejähr herrschenden
Witterungsverhältnisse von Bedeutung . Die Bezeichnung des
Weinbaugebiets oder der geographischen Einheit , zu dem
dieses Gebiet gehört, sowie die Bezeichnung der Rebsorte
oder das Jahr , in dem die verarbeiteten Trauben geerntet
wurden , sind für den Käufer des Erzeugnisses besonders
wertvolle Informationen . Es erscheint daher angezeigt , die

Verwendung dieser Angaben in der Bezeichnung der Weine
und der Traubenmoste zu regeln .

Um einen lauteren Wettbewerb zwischen den einzelnen
Weinen und Traubenmosten zu ermöglichen , sollten bei der
Bezeichnung und der Aufmachung dieser Erzeugnisse solche
Bestandteile verboten werden , die zu Verwechslungen oder
einer Irreführung bei den Adressaten führen können . Es ist
insbesondere erforderlich , solche Verbote für die bei der
Bezeichnung der Weine und Traubenmoste verwendeten
Marken vorzusehen . Um einen wirksamen Schutz der für die
Bezeichnung eines Erzeugnisses des Weinsektors verwende
ten geographischen Namen zu gewährleisten , sollten Marken
ausscheiden , die Wörter enthalten , welche mit einem geogra
phischen Namen identisch sind , der zur Bezeichnung eines
Tafelweines , eines Qualitätsweines bestimmter Anbaugebie
te , nachstehend „Qualitätswein b.A." genannt , oder eines
Importweines , dessen Bezeichnung von Gemeinschaftsvor
schriften geregelt ist , verwendet wird , ohne daß das durch die
betreffende Marke gekennzeichnete Erzeugnis Anspruch auf
eine solche Bezeichnung hat .

Um dabei eine allzu strenge Handhabung zu vermeiden, ist es
angebracht , während einer Übergangszeit in bestimmten
Fällen die Verwendung von bis zum 31 . Dezember 1985
registrierten Marken zuzulassen , die mit dem Namen einer
geographischen Einheit identisch sind, welche kleiner ist als
ein für die Bezeichnung eines Qualitätsweines b.A. verwen
detes bestimmtes Anbaugebiet , oder die identisch sind mit
dem Namen einer gemäß Artikel 72 Absatz 2 der Verord
nung (EWG ) Nr. 822/ 87 für die Bezeichnung eines Tafel
weins verwendeten geographischen Einheit .

Zum Zweck der Harmonisierung sollte ferner eine bessere
Koordinierung der Vorschriften über die Rolle der Kon
trollinstanzen erfolgen , die im Weinsektor bei Verstößen
gegen die Gemeinschaftsvorschriften über die Bezeichnung
und die Aufmachung der Erzeugnisse dieses Sektors tätig
werden .

Die für die Aufmachung der unter diese Verordnung fallen
den Erzeugnisse zu erlassenden Vorschriften müssen gleich
zeitig die Erhaltung der einwandfreien Qualität der Erzeug
nisse gewährleisten —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

TITEL I

BEZEICHNUNG

Artikel 1

( 1 ) Dieser Titel enthält die allgemeinen Regeln für die
Bezeichnung folgender Erzeugnisse :

a ) Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft :
— Erzeugnisse des KN-Code 2204 und

— Traubenmost , auch konzentriert , im Sinne der Num
mern 2 und 6 des Anhangs I der Verordnung (EWG)
Nr . 822 / 87 des KN-Code ex 2009 ;

b ) Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern , die den
Artikeln 9 und 10 des Vertrages entsprechen:
— Erzeugnisse des KN-Code 2204 ,
— Traubenmost im Sinne der Nummer 2 des Anhangs I

der Verordnung (EWG ) Nr. 822/ 87 des KN-Code
ex 2009 und

(») ABl . Nr. L 33 vom 8 . 2 . 1979 , S. 1 .
( 2 ) ABl . Nr. L 186 vom 30 . 6 . 1989 , S. 17 .
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KAPITEL I

BEZEICHNUNG DER ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN
DER GEMEINSCHAFT

— konzentrierter Traubenmost im Sinne des Artikels 2
der Verordnung (EWG ) Nr. 2391 / 89 des Rates vom
24 . Juli 1989 zur Definition bestimmter aus Drittlän
dern stammender Erzeugnisse der KN-Code 2009
und 2204 (*) des KN-Code ex 2009 .

Dieser Titel findet jedoch keine Anwendung auf:

— Likörweine , Schaumweine , Schaumweine mit zugesetz
ter Kohlensäure , Perlweine und Perlweine mit zugesetzter
Kohlensäure im Sinne des Anhangs I der Verordnung
(EWG) Nr . 822 / 87 einschließlich Qüalitätsschaumwei
ne sowie Schaumweine bestimmter Anbaugebiete , Likör
weine bestimmter Anbaugebiete und Perlweine bestimm
ter Anbaugebiete ,

— Schaumweine , Schaumweine mit zugesetzter Kohlen
säure , Perlweine und Perlweine mit zugesetzter Kohlen
säure im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EWG )
Nr. 2391 / 89 .

(2 ) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten für die Bezeich
nung der Erzeugnisse

a) in der Etikettierung,

b ) in den Ein- und Ausgangsbüchern sowie in den Begleit
papieren für den Transport der in Absatz 1 genannten
Erzeugnisse und den übrigen von den Gemeinschaftsbe
stimmungen vorgeschriebenen Dokumenten , im folgen
den „amtliche Dokumente" genannt , mit Ausnahme der
Zollpapiere ,

c) in den Geschäftspapieren, und zwar insbesondere auf
Rechnungen und Lieferscheinen, und

d) in der Werbung, soweit diese Verordnung einen beson
dere Bestimmung hierüber enthält .

( 3 ) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten für die zum
Verkauf bestimmten und für die in den Verkehr gebrachten
Erzeugnisse .

Von der Anwendung der Vorschriften über die Angaben
in der Etikettierung können die Mitgliedstaaten jedoch be
freien :

a ) die Erzeugnisse ,
— die zwischen zwei oder mehreren Anlagen ,
— zwischen den Rebpflanzen und den Weinbereitungs

anlagen
ein und desselben Betriebs in der gleichen Gemeinde
befördert werden ;

Abschnitt A

Bezeichnung der Tafelweine

A I: Etikettierung

Artikel 2

{ 1 ) Bei Tafelwein muß die Etikettierung folgende Anga
ben enthalten :

a ) die Angabe „Tafelwein", unbeschadet des Absatzes 3
Ziffer i ) zweiter Unterabsatz ;

b ) das Nennvolumen des Tafelweins nach den Vorschriften
der Richtlinie 75 / 106 / EWG des Rates vom 19 . Dezem
ber 1974 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der
Mitgliedstaaten über die Abfüllung bestimmter Flüssig
keiten nach Volumen in Fertigpackungen ( 2 ), zuletzt
geändert durch die Richtlinie 88 / 316 / EWG ( 3 );

c ) im Falle von
— Behältnissen mit einem Nennvolumen bis zu 60

Litern : den Namen oder den Firmennamen des
Abfüllers sowie der Gemeinde oder des Ortsteils und
den Mitgliedstaat, in der oder in dem er seinen
Hauptsitz hat ;

— anderen Behältnissen : den Namen oder den Firmen
namen des Versenders sowie der Gemeinde oder des
Ortsteils und den Mitgliedstaat , in der oder in dem er
seinen Hauptsitz hat .

Erfolgt die Abfüllung oder der Versand in anderen als
den vorerwähnten Gemeinden oder Ortsteilen oder einer
Gemeinde in deren Umgebung, so müssen die Angaben
nach dem vorliegenden Buchstaben auch einen Hinweis
auf die Gemeinde oder den Ortsteil enthalten, in der oder
in dem die Abfüllung oder der Versand erfolgt ; erfolgt die
Abfüllung oder der Versand in einem anderen Mitglied
staat , so ist auch dieser anzugeben;

d ) i ) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei
der Ausfuhr : den Mitgliedstaat , auf dessen Hoheits
gebiet die Trauben geierntet worden sind und der
Wein bereitet worden ist , jedoch nur dann , wenn
beide Maßnahmen im gleichen Mitgliedstaat statt
gefunden haben;

ii ) bei Tafelwein , der nicht in demselben Mitgliedstaat
bereitet wurde , in dem die Trauben geerntet worden
sind , den Satz „In . . . aus in . . . geernteten Trauben
hergestellter Wein", ergänzt durch die Angabe der
betreffenden Mitgliedstaaten;

iii ) bei Tafelwein
— aus einem Verschnitt von Trauben oder einem

Verschnitt von Erzeugnissen mit Ursprung in
mehreren Mitgliedstaaten oder

b ) die Traubenmost- und Weinmengen bis zu 15 Liter
Partie , die nicht zum Verkauf bestimmt sind ;

n je

c) die Traubenmost- und Weinmengen, die zum Eigenver
brauch in der Familie des Erzeugers und seiner Angestell
ten bestimmt sind .

Werden die in Unterabsatz 2 unter den Buchstaben a ) und b )
genannten Traubenmoste und Weine etikettiert , so müssen
die verwendeten Etiketten den Bestimmungen dieser Verord
nung entsprechen .

(M Siehe Seite 10 dieses Amtsblatts .
( 2 ) ABl . Nr. L 42 vom 15 . 2 . 1975 , S. 1 .
( 3 ) ABl . Nr. L 143 vom 10 . 6 . 1988 , S. 26 .
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— aus einem Verschnitt eines Tafelweins im Sinne
des ersten Gedankenstrichs und eines Tafel
weins im Sinne von Ziffer ii )

den Satz „Verschnitt von Weinen aus mehreren
Ländern der Europäischen Gemeinschaft";

e ) bei Tafelwein im Sinne des Anhangs I Nummer 1 3 dritter
Unterabsatz der Verordnung (EWG ) Nr . 822/ 87 : die
Angabe „Retsina";

f) bei Tafelwein , der aus dem Verschnitt von Rotwein und
Weißwein in Spanien hervorgegangen ist : die Angabe
„vino tinto de mezcla" im spanischen Hoheitsgebiet ;

g) den vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenprozen
ten .

(3 ) Bei den in Anwendung von Artikel 72 Absätze 2 und 3
der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87 bezeichneten Tafelwei
nen kann die Bezeichnung ferner durch folgende Angaben
ergänzt werden :

a ) den Namen einer kleineren geographischen Einheit als
des Mitgiedstaats nach Maßgabe des Artikels 4 ;

b ) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten nach
Maßgabe des Artikels 5 ;

c) den Jahrgang nach Maßgabe des Artikels 6 ;

d ) einen Hinweis auf die Art der Herstellung des Tafelweins
gemäß einer noch festzulegenden Liste . Diese Liste darf
lediglich Hinweise enthalten , deren Verwendungsbedin
gungen in Vorschriften des Erzeugermitgliedstaats fest
gelegt sind ;

e) eine Auszeichnung, die einer bestimmten Menge eines
Tafelweins von einer amtlichen oder einer hierfür amt
lich anerkannten Stelle erteilt worden ist , sofern gleich
zeitig das Erntejahr angegeben wird und die Auszeich
nung durch ein Dokument nachgewiesen werden
kann .

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission mit , welche
Auszeichnungen in ihrem Hoheitsgebiet Tafelwein zuer
kannt werden können und nach welchen Vorschriften
dies geschieht ;

f) einen Vermerk, daß der Wein wie folgt abgefüllt worden
ist :

— in dem Weinbaubetrieb , in dem die für diesen Wein
verwendeten Trauben geerntet und zu Wein bereitet
wurden, oder

— von einem Erzeugerzusammenschluß oder
— in einem in dem angegebenen Weinbaugebiet gelege

nen Betrieb , mit welchem Weinbaubetriebe , die die
verwendeten Trauben geerntet haben, im Rahmen
eines Erzeugerzusammenschlusses verbunden sind
und der diese Trauben zu Wein bereitet hat;

g) den Namen des Weinbaubetriebs bzw . des Erzeugerzu
sammenschlusses , der den Tafelwein hergestellt hat und
durch den das Ansehen des Tafelweins gehoben werden
kann , sofern für diese Angabe Durchführungsbestim
mungen oder , wenn solche fehlen , Vorschriften des
Erzeugermitgliedstaats gelten ;

h ) Informationen :
— zur Geschichte des betreffenden Weines , des Abfüll

betriebs oder eines sonstigen Betriebs einer natürli
chen oder juristischen Person oder Personenvereini
gung , der bei der Vermarktung des Weines beteiligt
war,

— zu den natürlichen oder technischen Weinbaubedin
gungen, die diesem Wein zugrunde liegen ,

— zu der durch die Lagerung erreichten Reife des
betreffenden Weines ,

sofern diese Informationen unter den in den Durchfüh
rungsbestimmungen vorgesehenen Bedingungen verwen
det werden;

i ) die Angabe :
— „Landwein" für Tafelwein mit Ursprung in der Bun

desrepublik Deutschland ,

( 2 ) Bei Tafelweinen kann die Etikettierung durch folgen
de Angaben ergänzt werden:

a) die Angabe, ob es sich um Rotwein, Rosewein oder
Weißwein oder , in bezug auf Spanien , um einen Ver
schnitt von rotem und weißem Tafelwein handelt ;

b ) eine Marke nach Maßgabe des Artikels 40 ;

c ) den Namen bzw . Firmennamen der natürlichen oder
juristischen Personen oder der PersonenVereinigungen,
die an der Vermarktung des Tafelweins beteiligt waren ,
sowie die Gemeinde oder den Ortsteil , in der oder in dem
sie ihren Hauptsitz haben;

d ) eine von einer amtlichen oder einer hierfür amtlich
anerkannten Stelle einer der unter Buchstabe c ) genann
ten Personen oder Personenvereinigungen zuerkannte
Bezeichnung, durch die das Ansehen des Tafelweins
gehoben werden kann, sofern diese Bezeichnung in den
Durchführungsbestimmungen oder , wenn solche fehlen ,
durch den betreffenden Mitgliedstaat geregelt ist ;

e ) falls der Tafelwein nicht nach einem anderen Mitglied
staat versandt oder ausgeführt wird und die Bedingungen
des Absatzes 1 Buchstabe d) Ziffern ii ) und iii ) nicht
erfüllt sind : die Angabe des Mitgliedstaats , in dessen
Hoheitsgebiet die Trauben geerntet worden sind und der
Wein bereitet worden ist ;

f) außer dem vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenpro
zenten bestimmte Angaben über die Zusammensetzung,
sofern solche Angaben in den Durchführungsbestimmun
gen geregelt sind ;

g) eine an den Verbraucher gerichtete Empfehlung für die
Verwendung des Weines;

h ) Hinweis auf:
— die Art des Erzeugnisses ,
— eine besondere Farbe des Tafelweins,
sofern für diese Angaben Durchführungsbestimmungen
oder , wenn solche fehlen , Vorschriften des betreffenden
Mitgliedstaats gelten . Die Verwendung dieser Angaben
kann jedoch den in Absatz 3 genannten Tafelweinen
vorbehalten werden ;

i ) den Kleinbuchstaben „e", sofern die Fertigpackungen den
Einfüllvorschriften der Richtlinie 75 / 106 /EWG ent
sprechen .
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— „vin de pays" für Tafelwein mit Ursprung in Frank
reich und in Luxemburg,

— „vino tipico" für Tafelwein mit Ursprung in Italien
oder — entweder ergänzend oder anstelle dieser
Angabe — die Angabe
— „Landwein" für Tafelwein mit Ursprung in der

Provinz Bozen ,
— „vin de pays" für Tafelwein mit Ursprung in der

Region Aostatal ,
— „ονομαδία κατά παράδοση", „οίνος τοπικός" für

Tafelwein mit Ursprung in Griechenland,

b ) wird verwendet , um auf der Etikettierung eines Tafel
weins Informationen anzugeben , die sich ganz oder
teilweise auf den Namen eines bestimmten Anbauge
biets im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EWG )
Nr. 823 / 87 des Rates vom 16 . März 1987 zur Festle
gung besonderer Vorschriften für Qualitätsweine
bestimmter Anbaugebiete (* ), in der Fassung der Verord
nung (EWG ) Nr. 2043 / 89 ( 2 ), beziehen . Jedoch können
die Mitgliedstaaten für ihr Hoheitsgebiet andere geeig
nete Maßnahmen vorschreiben, um Verwechslungen mit
dem genannten bestimmten Anbaugebiet auszuschlie
ßen;

c) kann unbeschadet der Buchstaben a) und b) für die
Angaben nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe c) verwendet
werden , sofern der Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsge
beit der Tafelwein abgefüllt wird , es gestattet hat . Diese
Verwendung eines Code ist an die Bedingung geknüpft ,
daß der Name oder der Firmenname einer Person oder
einer PersonenVereinigung, die nicht der Abfüller ist ,
jedoch an der Vermarktung des Tafelweins beteiligt war ,
sowie die Gemeinde oder der Ortsteil , in der oder dem die
Person bzw . die Personenvereinigung ihren Sitz hat , im
vollen Wortlaut auf dem Etikett angegeben werden .

( 5 ) Die Angaben
— nach Artikel 2 Absatz 1 müssen in einer oder mehreren

anderen Amtssprachen der Gemeinschaften erfolgen , so
daß der Endverbraucher jede dieser Angaben ohne
weiteres verstehen kann;

— nach Artikel 2 Absätze 2 und 3 müssen in einer oder
mehreren anderen Amtssprachen der Gemeinschaften
erfolgen .

Abweichend von Unterabsatz 1

a ) muß die Angabe
— des Namens einer kleineren geographischen Einheit

als der des Mitgliedstaats nach Artikel 2 Absatz 3
Buchstabe a),

— eines Vermerks über die Abfüllung nach Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe if) und

— des Namens des Weinbaubetriebs oder des Erzeuger
zusammenschlusses nach Artikel 2 Absatz 3 Buch
stabe g)

in einer der Amtssprachen des Ursprungsmitgliedstaats
erfolgen .
Diese Angaben können
— bei Tafelwein mit Ursprung in Griechenland in einer

oder mehreren anderen Amtssprachen der Gemein
schaft wiederholt werden oder

— nur in einer anderen Amtssprache der Gemeinschaft
erfolgen , wenn diese der Amtssprache in dem Teil des
Hoheitsgebiets des Ursprungsmitgliedstaats, in dem
die genannte geographische Einheit liegt , gleichge
stellt ist , sofern dies in dem Mitgliedstaat herkömm
lich und üblich ist ;

b ) erfolgt die Angabe einer der Bezeichnungen nach Arti
kel 2 Absatz 3 Buchstabe i) nach den dort festgelegten
Bestimmungen .

— „vino de la tierra" für Tafelwein mit Ursprung in
Spanien ,
— „vinho regional" für Tafelwein mit Ursprung in

Portugal ab Beginn der zweiten Stufe der für
Portugal vorgesehenen Übergangszeit ,

sofern die betreffenden Erzeugermitgliedstaaten deren
Verwendung unter den Bedingungen des Artikels 4
Absatz 3 geregelt haben ; sehen diese Vorschriften auch
eine Kontrollnummer vor , so ist diese anzugeben,

— Bei Tafelweinen, die mit einer der im vorstehenden
Unterabsatz genannten Angaben bezeichnet sind , ist die
Angabe „Tafelwein" nicht vorgeschrieben .

Artikel 3

( 1 ) Für die Bezeichnung der Tafelweine in der Etikettie
rung sind nur die in Artikel 2 genannten Angaben zuläs
sig.

Jedoch
— können für die zur Ausfuhr bestimmten Tafelweine

zusätzliche oder abweichende Vorschriften vorgesehen
werden, wenn dies aufgrund der Rechtsvorschriften der
Drittländer erforderlich ist ,

— können die Mitgliedstaaten für die in ihrem Hoheitsge
biet in den Handel gebrachten Tafelweine bis zum Beginn
der Anwendung gemeinschaftlicher Vorschriften über
diätetische Lebensmittel Angaben in bezug auf eine
Verwendung dieser Erzeugnisse zu diätetischen Zwecken
gestatten .

( 2 ) Die Mitgliedstaaten können für die in ihrem Hoheits
gebiet gewonnenen Tafelweine einige der in Artikel 2
Absätze 2 und 3 genannten Angaben vorschreiben, verbieten
oder ihre Verwendung einschränken .

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat läßt die Bezeichnung der in seinem
Hoheitsgebiet in den Verkehr gebrachten Tafelweine mit
Ursprung in anderen Mitgliedstaaten zu , wenn sie im
Einklang mit den gemeinschaftlichen Bestimmungen steht
und aufgrund dieser Verordnung in dem Erzeugermitglied
staat zugelassen ist .

(4 ) Ein Code — nach noch festzulegenden Modali
täten —

a) wird verwendet , um auf der Etikettierung von Tafelwei
nen nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe d ) Ziffern ii ) und
iii ) den Hauptsitz des Abfüllers oder des Versenders und
gegebenenfalls den Abfüll- oder Versandort anzuge
ben ;

(») ABl . Nr. L 84 vom 27 . 3 . 1987, S. 59 .
( 2 ) Abi . Nr. L 202 vom 14 . 7 . 1989 , S. 1 .
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Diese Angabe kann bei Tafelwein mit Ursprung in
Griechenland in einer oder mehreren anderen Amtsspra
chen der Gemeinschaft wiederholt werden ;

c ) kann beschlossen werden , daß
— Hinweise auf die Art des Erzeugnisses oder eine

besondere Farbe nach Artikel 2 Absatz 2 Buch
stabe h),

— Hinweise auf die Art der Herstellung des Tafelweins
nach Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe d) und

— Informationen zu den natürlichen oder technischen
Weinbaubedingungen oder zu der durch die Lage
rung erreichten Reife des Tafelweins nach Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe h )

nur in einer der Amtssprachen des Ursprungsmitglied
staats erfolgen dürfen ;

d ) können die Mitgliedstaaten zulassen , daß
— die Angaben nach Buchstabe a) erster Gedanken

strich und Buchstabe b ) Satz 1 bei Tafelwein , der in
ihrem Hoheitsgebeit hergestellt und in den Verkehr
gebracht wird ,

— die anderen Angaben nach Unterabsatz 1 bei Tafel
wein, der in ihrem Hoheitsgebiet in den Vekehr
gebracht wird ,

zusätzlich in einer anderen Sprache als einer Amtsspra
che der Gemeinschaft erfolgen, wenn die Verwendung
dieser Sprache in dem betreffendien Mitgliedstaat oder
einem Teil seines Hoheitsgebietes herkömmlich und
üblich ist .

Für die Bezeichnung der zur Ausfuhr bestimmten Tafel
weine können die Durchführungsbestimmungen die Ver
wendung anderer Sprachen zulassen .

( 3 ) Die in Artikel 2 Absatz 3 Buchstabe i ) genannten
Regeln für die Verwendung müssen vorschreiben, daß diese
Angaben an die Verwendung einer bestimmten geographi
schen Bezeichnung geknüpft und Tafelwein vorbehalten
sind , der insbesondere hinsichtlich der Rebsorten, des natür
lichen Mindestalkoholgehalts in Volumenprozenten und der
organoleptischen Eigenschaften bestimmten Produktions
bedingungen genügt.

Bei diesen Regeln für die Verwendung kann jedoch gestattet
werden , daß die Bezeichnung ,,ονομαδία κατά παράδοση"
— soweit sie die Bezeichnung „Retsina" ergänzt — nicht
zwingend an die Verwendung einer bestimmten geographi
schen Angabe geknüpft wird .

(4 ) Die Verwendung eines in Absatz 1 genannten Namens
für die Bezeichnung eines Tafelweins ist nur zulässig , wenn
dieser Name

— weder mit dem Namen dés Weinbaugebiets eines anderen
Tafelweins , dem der Mitgliedstaat den Begriff „Land
wein", „vin de pays", „vino tipico", „ονομαδία κατά
παράδοση", „οίνος τοπικός", „vino de la tierra" oder,
ab Beginn der zweiten Stufe der für Portugal vorgesehe
nen Übergangszeit , „vinho regional" zuerkannt hat ,

— noch mit der Gesamtheit der geographischen Bezeich
nung eines Qualitätsweins b . A. , die sich aus der Angabe
des bestimmten Anbaugebiets und gegebenenfalls eines
oder mehrerer in Artikel 13 Absatz 1 genannter Namen
zusammensetzt ,

— noch mit der Bezeichnung eines in Artikel 26 genannten
eingeführten Weines

übereinstimmt und die Gefahr einer Verwechslung mit einem
Qualitätswein b.A. oder einem eingeführten Wein ausge
schlossen ist .

Bis zum 31 . August 1991 dürfen jedoch die Namen folgender
bestimmter Anbaugebiete für Tafelwein verwendet wer
den :

— Moselle luxembourgeoise ,
— Puglie ,

Artikel 4

( 1 ) Bei der Bezeichnung eines Tafelweins in der Etikettie
rung ist unter dem „Namen einer kleineren geographischen
Einheit als des Mitgliedstaats" gemäß Artikel 2 Absatz 3
Buchstabe a) zu verstehen :

— der Name einer Lage oder einer Einheit , die mehrere
Lagen umfaßt,

— der Name einer Gemeinde oder eines Ortsteils ,

— der Name eines Untergebiets oder des Teils eines Unter
gebiets ,

— der Name eines anderen Anbaugebiets als eines bestimm
ten Anbaugebiets .

Die in Unterabsatz 1 genannten geographischen Einheiten
sind Weinbaugebiete im Sinne des Artikels 72 Absatz 3
Unterabsatz 1 der Verordnung (EWG) Nr . 822/ 87 .

( 2 ) Die Erzeugermitgliedstaaten können für Tafelweine ,
die in ihrem Hoheitsgebiet gewonnen und nach Artikel 72
Absätze 2 und 3 der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87
bezeichnet werden , die Verwendung eines oder mehrerer der
in Absatz 1 genannten Namen einer kleineren geographi
schen Einheit als des Mitgliedstaats untersagen .

— Abruzzi ,
— Sardegna,
— Romagna ,
— Monferrato ,
— Friuli ,
— Ischia.

Artikel 5

( 1 ) Die Angabe des Namens einer Rebsorte nach Artikel 2
Absatz 3 Buchstabe b ) ist bei Tafelwein in der Etikettierung
nur zulässig, wenn

a) diese Sorte für die Verwaltungseinheit , in der die zur
Herstellung des Tafelweins verwendeten Trauben geern
tet worden sind, in der Klassifizierung der Rebsorten
nach Artikel 13 der Verordnung ( EWG ) Nr . 822 / 87 als
empfohlene oder zugelassene Sorte aufgeführt ist ;
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— der Anbau dieser Rebsorte nur für eine begrenzte
Fläche genehmigt wird ,

— die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , die den
Anbau dieser Rebsorte genehmigt haben , die Kon
trolle gemäß Artikel 13 Absatz 3 der genannten
Verordnung durchführen,

— die Angabe dieser Rebsorte auf dem Etikett zusam
men mit einem erläuternden Hinweis auf den Ver
suchscharakter des Anbaus dieser Sorte erfolgt .

Artikel 6

( 1 ) Die Angabe eines Jahrgangs nach Artikel 2 Absatz 3
Buchstabe c) ist in der Etikettierung für Tafelweine nur
zulässig , wenn alle bei der Bereitung des Tafelweins verwen
deten Trauben in dem betreffenden Jahr geerntet worden
sind .

(2 ) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich des
Artikels 7 können die Erzeugermitgliedstaaten die Angabe
des Jährgangs für zulässig erklären , sofern der Tafelwein
nach Abzug der Menge der Erzeugnisse , die gegebenenfalls
zum Süßen verwendet wurden, zu mindestens 85% aus
Trauben gewonnen wurde , die in dem Jahr geerntet wurden,
dessen Angabe vorgesehen ist .

b ) die Sorte mit dem Namen angegeben wird , der enthalten
ist

— in der Klassifizierung der Rebsorten für die Verwal
tungseinheit nach Buchstabe a),

— gegebenenfalls in einer noch festzulegenden Liste der
Synonyme . In dieser Liste kann vorgesehen werden ,
daß ein bestimmtes Synonym nur für die Bezeichnung
eines Tafelweins verwendet werden darf, der in den
Erzeugungsgebieten erzeugt wird , in denen es her
kömmlich verwendet wird und üblich ist;

c) der Tafelwein — außer den Erzeugnissen , die gegebenen
falls zum Süßen verwendet wurden — vollständig aus
Trauben der Sorte gewonnen wurde , deren Angabe
vorgesehen ist ;

d ) diese Rebsorte die Art des Tafelweins bestimmt;

e) gleichzeitig eine kleinere geographische Einheit als die
des Mitgliedstaats im Sinne des Artikels 4 Absatz 1
angegeben wird ;

f) der Name dieser Rebsorte nicht zu Verwechslungen mit
dem Namen eines bestimmten Anbaugebiets oder einer
geographischen Einheit führt , der für die Bezeichnung
eines Qualitätsweins b.A. oder eines eingeführten Wei
nes verwendet wird .

(2 ) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich des
Artikels 7 können die Erzeugermitgliedstaaten folgende
Angaben zulassen :

— die Angabe des Namens zweier Rebsorten für ein und
denselben Tafelwein , sofern dieser vollständig aus den
angegebenen Sorten gewonnen wurde , mit Ausnahme der
Erzeugnisse , die gegebenenfalls zum Süßen verwendet
wurden, oder

— die Angabe des Namens einer Rebsorte , sofern das
Erzeugnis nach Abzug der Menge der Erzeugnisse , die
gegebenenfalls zum Süßen verwendet wurden , zu minde
stens 85 % aus Trauben der Sorte gewonnen wurde ,
deren Angabe vorgesehen ist , und diese die Art des
Erzeugnisses bestimmt, oder

— die Angabe des Namens einer Rebsorte , die gemäß
Artikel 1 1 Absatz 2 Buchstabe b ) der Verordnung (EWG)
Nr . 2389 / 89 des Rates vom 24 . Juli 1989 über die
Grundregeln für die Klassifizierung der Rebsorten ( V) als
vorübergehend zugelassen eingestuft worden ist , für die
Dauer von 15 Jahren oder weniger ab dem Datum der
vorgenannten Einstufung, sofern die Angabe des Namens
dieser Rebsorten in dem betroffenen Mitgliedstaat her
kömmlich war, oder

— während eines von dem betroffenen Mitgliedstaat festzu
legenden Zeitraums von höchstens fünf Jahren — sofern
nicht dieser Zeitraum nach Maßgabe der Gemeinschafts
vorschriften für die Prüfung der Anbaueignung der
Rebsorten verlängert wird — die Angabe des Namens
einer in Artikel 13 Absatz 2 erster Gedankenstrich der
Verordnung (EWG ) Nr . 2389 / 89 genannten Rebsorte
sofern

Artikel 7

Artikel 72 Absatz 3 Unterabsatz 1 der Verordnung (EWG)
Nr . 822/ 87 sowie Artikel 5 Absatz 2 und Artikel 6 Absatz 2
der vorliegenden Verordnung können nur dann gleichzeitig
Anwendung finden , wenn mindestens 85% des aus der
Mischung hervorgegangenen Tafelweins aus dem Weinbau
gebiet, von der Rebsorte und aus dem Jahrgang stammen , die
in der Bezeichnung dieses Tafelweins angegeben sind .

A II: Amtliche Dokumente und Ein- und Ausgangsbücher

Artikel 8

( 1 ) Bei Tafelwein muß die Bezeichnung in den amtlichen
Dokumenten folgende Angaben enthalten :

a ) di« Angabe „Tafelwein" oder, bei Tafelwein , der in
Spanien aus dem Verschnitt von rotem und weißem
Tafelwein hervorgegangen ist , die Angabe „vino tinto de
mezcla";

b ) die Angabe, ob es sieh um Rotwein, Rosewein oder
Weißwein oder , in bezug auf Spanien , um einen Ver
schnitt von rotem und weißem Tafelwein handelt ;

c) i ) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei
der Ausfuhr: den Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsge
biet die Trauben geerntet worden sind und der Wein
bereitet worden ist , jedoch nur dann, wenn beide
Maßnahmen im selben Mitgliedstaat stattgefunden
haben ,(M Siehe Seite 1 dieses Amtsblatts .
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A III: Die Geschäftspapiere

Artikel 10

( 1 ) Wird für einen Tafelwein kein Begleitdokument aus
gestellt , so muß die Bezeichnung in den Geschäftspapieren
nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) folgende Angaben
enthalten :

— die Angaben nach Artikel 8 Absatz 1 und

— die Angaben nach Artikel 8 Absatz 2 , sofern sie in der
Etikettierung verwendet werden.

( 2 ) Enthält die Bezeichnung des Tafelweins in den
Geschäftspapieren zusätzlich Angaben nach Artikel 2 , so
müssen diese den Artikeln 4 bis 7 und dem Artikel 40
entsprechen .

( 3 ) Die Mitgliedstaaten können für Tafelwein , der in
ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht wird, zulassen ,
daß in den Geschäftspapieren die Angaben gemäß Artikel 2
mittels eines Code erfolgen . Dieser Code muß es der mit der
Überwachung beauftragten Stelle ermöglichen, die Bezeich
nung des Tafelweins schnell festzustellen .

ii ) bei Tafelwein , der nicht in demselben Mitgliedstaat
bereitet wurde , in dem die Trauben geerntet worden
sind, den Satz „In . . . aus in . . . geernteten Trauben
hergestellter Wein", ergänzt durch die Angabe der
betreffenden Mitgliedstaaten;

iii ) bei Tafelwein
— aus dem Verschnitt von Trauben oder Verschnitt

von Erzeugnissen mit Ursprung in mehreren
Mitgliedstaaten oder

— aus dem Verschnitt eines Tafelweins im Sinne des
ersten Gedankenstrichs und eines Tafelweins im
Sinne von Ziffer ii )

den Satz „Verschnitt von Weinen aus mehreren
Ländern der Europäischen Gemeinschaft";

d ) bei Tafelwein im Sinne des Anhangs I Nummer 1 3 dritter
Unterabsatz der Verordnung (EWG ) Nr . 822 / 87 : die
Angabe „Retsina".

(2) Die Bezeichnung von Tafelwein in den amtlichen
Dokumenten muß außerdem die in Artikel 2 Absätze 2 und 3
genannten und nachstehend aufgeführten Angaben enthal
ten , soweit diese in der Etikettierung verwendet werden oder
verwendet worden sollen :

a ) den Jahrgang,

b ) d^n Namen einer kleineren geographischen Einheit als
des Mitgliedstaats ,

c) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten,

d ) die Hinweise auf die Herstellungsart oder die Art des
Erzeugnisses , mit Ausnahme der Angabe des Restzucker
gehalts ,

e) je nach Fall den Begriff „Landwein", „vin de pays", „vino
tipico", „ovonaSia Katd rcapäSoor)", „olvoq TOKIKOC;"
„vino de la tierra" sowie , ab Beginn der zweiten Stufe der
für Portugal vorgesehenen Übergangszeit , „vinho regio
nal" oder einen entsprechenden Begriff in einer Amts
sprache der Gemeinschaft ,

f) die Informationen über die natürlichen und technischen
Weinbaubedingungen, unter denen dieser Wein herge
stellt worden ist .

Abschnitt B

Bezeichnung der Qualitätsweine bestimmter Anbaugebiete

B I: Etikettierung

Artikel 11

( 1 ) Bei Qualitätswein b.A. muß die Etikettierung fol
gende Angaben enthalten :

a ) den Namen des bestimmten Anbaugebiets , aus dem der
Qualitätswein stammt;

b ) einen der in Artikel 15 Absatz 7 Unterabsatz 1 zweiter
Gedankenstrich der Verordnung (EWG ) Nr . 823 / 87
vorgesehenen Begriffe ;

c) das Nennvolumen des Qualitätsweins b.A. nach den
Vorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG;

Artikel 9

( 1 ) Bei Tafelwein muß die Bezeichnung in den von den
Erzeugern geführten Ein- und Ausgangsbüchern die in
folgenden Artikeln genannten Angaben enthalten :

— die Angaben nach Artikel 8 Absatz 1 Buchstaben a)
und b ),

— die Angaben nach Artikel 8 Absatz 2 , soweit sie in der
Etikettierung oder, wenn eine solche fehlt , im Begleitpa
pier für den Transport verwendet werden sollen .

(2) Bei Tafelwein muß die Bezeichnung in den Ein- und
Ausgangsbüchern , die nicht von den Erzeugern geführt
werden, folgende Angaben enthalten:
— die Angaben nach Artikel 8 Absatz 1 ,

— die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit
papiers für den Transport .

d ) im Fall von
— Behältnissen mit einem Nennvolumen bis zu 60

Litern: den Namen oder den Firmennamen des
Abfüllers sowie der Gemeinde oder des Ortsteils und
des Mitgliedstaats , in der oder in dem er seinen
Hauptsitz hat,

— anderen Behältnissen : den Namen oder den Firmen
namen des Versenders sowie der Gemeinde oder des
Ortsteils und des Mitgliedstaats , in der oder in dem er
seinen Hauptsitz hat .

Erfolgt die Abfüllung oder der Versand in anderen als
den vorerwähnten Gemeinden oder Ortsteilen oder einer
Gemeinde in deren Umgebung, so müssen die Angaben
nach dem vorliegenden Buchstaben auch einen Hinweis
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auf die Gemeinde oder den Ortsteil enthalten, in der oder
in dem die Abfüllung oder der Versand erfolgt ; erfolgt
die Abfüllung oder der Versand in einem anderen
Mitgliedstaat , so ist auch dieser anzugeben ;

e) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei der
Ausfuhr: den Mitgliedstaat , zu dem das bestimmte
Anbaugebiet gehört ;

f) den vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenprozen
ten .

sofern diese Angaben in Vorschriften der Gemeinschaft
oder des Erzeugermitgliedstaats festgelegt sind . Die
Verwendung solcher Angaben kann jedoch für die
Bezeichnung von Qualitätswein b.A. aus einem
bestimmten Anbaugebiet untersagt werden, wenn sie
dort nicht herkömmlich und üblich sind;

1 ) den Namen einer kleineren geographischen Einheit als
des bestimmten Anbaugebiets nach Maßgabe des Arti
kels 13 ;

m) den Namen des Weinbaubetriebs oder des Erzeugerzu
sammenschlusses , der den Qualitätswein b.A. hergestellt
hat und durch den das Ansehen des Qualitätsweins b.A.
gehoben werden kann , sofern für diese Angabe Durch
führungsbestimmungen oder , wenn solche fehlen , Vor
schriften des Erzeugermitgliedstaats gelten ;

n ) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten nach
Maßgabe des Artikels 14 ;

o ) eine Qualitätskontrollnummer, die dem Qualitätswein
b.A. von einer amtlichen Stelle erteilt worden ist;

p ) eine Auszeichnung, die dem Qualitätswein b.A. von
einer amtlichen oder einer für amtlich anerkannten Stelle
erteilt worden ist , sofern die Auszeichnung durch ein
Dokument nachgewiesen werden kann;

q) einen Vermerk, daß der Wein wie folgt abgefüllt worden
ist :

— in dem Weinbaubetrieb , in dem die für diesen Wein
verwendeten Trauben geerntet und zu Wein bereitet
wurden , oder

— von einem Erzeugerzusammenschluß oder
— in einem in dem angegebenen bestimmten Anbauge

biet oder in unmittelbarer Nähe dieses Gebietes
gelegenen Betrieb , mit dem die Weinbaubetriebe , die
die verwendeten Trauben geerntet haben , im Rah
men eines Erzeugerzusammenschlusses verbunden
sind und der diese Trauben zu Wein bereitet hat ;

r) eine Angabe über die Abfüllung in dem bestimmten
Anbaugebiet , sofern diese Angabe in dem Anbaugebiet
herkömmlich und üblich ist ;

s) die Nummer des Behältnisses oder die Nummer der
Partie ;

t ) Informationen :
— zur Geschichte des betreffenden Weines , des Abfüll

betriebs oder eines sonstigen Betriebs einer natürli
chen oder juristischen Person oder Personenvereini
gung, der bei der Vermarktung des Weines beteiligt
war ,

— zu den natürlichen oder technischen Weinbaubedin
gungen , die diesem Wein zugrunde liegen ,

— zu der durch die Lagerung erreichten Reife des
betreffenden Weines ,

sofern diese Informationen unter den in den Durchfüh
rungsbestimmungen vorgesehenen Bedingungen verwen
det werden ;

u ) den Kleinbuchstaben „e", sofern die Fertigpackungen
den Einfüllvorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG
entsprechen .

(2 ) Bei Qualitätswein b.A. kann die Etikettierung durch
folgende Angaben ergänzt werden :

a ) die Angabe, ob es sich um Rotwein , Rosewein oder
Weißwein handelt ;

b ) den Jahrgang nach Maßgabe des Artikels 15 ;

c) eine Märke nach Maßgabe des Artikels 40 ;

d ) den Namen bzw . Firmennamen der natürlichen oder
juristischen Personen oder der Personenvereinigungen ,
die an der Vermarktung des Qualitätsweins b.A. beteiligt
waren , sowie die Gemeinde oder den Ortsteil , in der oder
in dem sie ihren Hauptsitz haben;

e) eine von einer amtlichen oder einer hierfür amtlich
anerkannten Stelle einer der unter Buchstabe d) genann
ten Personen oder Personenvereinigungen zuerkannte
Bezeichnung, durch die das Ansehen des Qualitätsweins
b.A. gehoben werden kann , sofern diese Bezeichnung in
Durchführungsbestimmungen oder, wenn solche fehlen ,
durch den betreffenden Mitgliedstaat geregelt ist ;

f) den Ursprungsmitgliedstaat , sofern die Angabe des
Mitgliedstaats nicht bereits durch Absatz 1 Buchstabe e )
vorgeschrieben ist ;

g) außer dem vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenpro
zenten bestimmte Angaben über die Zusammensetzung ,
sofern solche Angaben in den Durchführungsbestim
mungen geregelt sind ;

h ) eine an den Verbraucher gerichtete Empfehlung für die
Verwendung des Weines;

i ) ergänzende traditionelle Begriffe , sofern sie nach den
Rechtsvorschriften des Erzeugermitgliedstaats verwen
det werden und in einer noch festzulegenden Liste
aufgeführt sind ;

j ) — den gemeinschaftlichen Begriff „Qualitätswein be
stimmter Anbaugebiete" oder „Qualitätswein b.A.",
sofern er nicht bereits aufgrund von Absatz 1 Buch
stabe b) angegeben ist , oder

— einen traditionellen und üblichen spezifischen
Begriff, sofern er nicht bereits aufgrund von Absatz 1
Buchstabe b) angegeben ist;

k) Hinweise auf

— die Herstellungsart ,
— die Art des Erzeugnisses ,
— eine besondere Farbe des Qualitätsweins b.A. ,
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Artikel 12

( 1 ) Für die Bezeichnung der Qualitätsweine b.A. in der
Etikettierung sind nur die in Artikel 11 genannten Angaben
zulässig.

Jedoch

— können für die zur Ausfuhr bestimmten Qualitätsweine
b.A. zusätzliche oder abweichende Vorschriften vorgese
hen werden , wenn dies aufgrund der Rechtsvorschriften
der Drittländer erforderlich ist ,

— können die Mitgliedstaaten für die in ihrem Hoheitsge
biet in den Handel gebrachten Qualitätsweine b.A. bis
zum Beginn der Anwendung gemeinschaftlicher Vor
schriften über diätetische Lebensmittel Angaben in bezug
auf eine Verwendung dieser Erzeugnisse zu diätetischen
Zwecken gestatten ,

— können die Mitgliedstaaten gestatten , daß die Angabe des
Namens des bestimmten Anbaugebiets nach Artikel 11
Absatz 1 Buchstabe a) durch die Angabe des Namens
einer größeren geographischen Einheit , zu der dieses
bestimmte Anbaugebiet gehört , ergänzt wird , um dessen
Lage genauer zu bestimmen , sofern die Bedingungen für
die Verwendung des Namens dieses Anbaugebiets wie
auch des Namens dieser geographischen Einheit einge
halten werden .

(2 ) Die Mitgliedstaaten können für die in ihrem Hoheits
gebiet gewonnenen Qualitätsweine b.A. einige der in Arti
kel 11 Absatz 2 genannten Angaben , mit Ausnahme der
Angabe nach Buchstabe j ) erster Gedankenstrich , vorschrei
ben, verbieten oder ihre Verwendung einschränken.

( 3 ) Jeder Mitgliedstaat läßt die Bezeichnung der in seinem
Hoheitsgebiet in den Verkehr gebrachten Qualitätsweine
b.A. mit Ursprung in anderen Mitgliedstaaten zu , wenn sie
im Einklang mit den gemeinschaftlichen Bestimmungen steht
und aufgrund dieser Verordnung in dem Erzeugermitglied
staat zugelassen ist .

(4 ) Ein Code — nach noch festzulegenden Modali
täten —

a) wird verwendet , um auf der Etikettierung eines Quali
tätsweines b.A. Informationen anzugeben , die sich ganz
oder teilweise auf den Namen eines bestimmten Anbau
gebiets im Sinne von Artikel 3 der Verordnung (EWG )
Nr. 823 / 87 beziehen, das nicht dasjenige ist , das für den
betreffenden Qualitätswein b.A. verwendet Werden darf.
Jedoch können die Mitgliedstaaten für ihr Hoheitsgebiet
andere geeignete Maßnahmen vorschreiben , um Ver
wechslungen mit dem genannten bestimmten Anbauge
biet auszuschließen ;

b ) kann unbeschadet des Buchstaben a) für die Angaben
nach Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d ) verwendet wer
den, sofern der Mitgliedstaät, in dessen Hoheitsgebiet
der Qualitätswein b.A. abgefüllt wird , es gestattet hat .
Diese Verwendung eines Code ist an die Bedingung
geknüpft , daß der Name oder der Firmenname einer
Person oder einer Personenvereinigung , die nicht der
Abfüller ist , jedoch an der Vermarktung des Qualitäts

weins b.A. beteiligt war , sowie die Gemeinde oder der
Ortsteil , in der oder in dem die Personen bzw. die
Personenvereinigung ihren Sitz hat , im vollen Wortlaut
auf dem Etikett angegeben werden .

( 5 ) Die Angaben

— nach Artikel 1 1 Absatz 1 müssen in einer oder mehreren
anderen Amtssprachen der Gemeinschaft erfolgen , so
daß der Endverbraucher jede dieser Angaben ohne
weiteres verstehen kann ;

— nach Artikel 11 Absatz 2 müssen in einer oder mehreren
anderen Amtssprachen der Gemeinschaft erfolgen .

Abweichend von Unterabsatz 1

a ) muß die Angabe
— des Namens des bestimmten Anbaugebiets , aus dem

der Qualitätswein b.A. stammt,
— des Namens einer kleineren geographischen Einheit

als des bestimmten Anbäugebiets nach Artikel 11
Absatz 2 Buchstabe 1 ,

— des Namens des Weinbaubetriebs oder des Erzeuger
zusammenschlusses nach Artikel 1 1 Absatz 2 Buch
stabe m ),

— eines Vermerks über die Abfüllung nach Artikel 11
Absatz 2 Buchstabe q )

in einer der Amtssprachen des Ursprungsmitgliedstaats
erfolgen .
Diese Angaben können :
— bei Qualitätswein b.A. mit Ursprung in Griechenland

in einer oder mehreren der Amtssprachen der
Gemeinschaft wiederholt werden oder

— nur in einer anderen Amtssprache der Gemeinschaft
erfolgen , wenn diese der Amtssprache in dem Teil des
Hoheitsgebiets des Ursprungsmitgliedstaats , in dem
das bestimmte Anbaugebiet liegt , gleichgestellt ist ,
sofern dies in dem Mitgliedstaat herkömmlich und
üblich ist ;

b ) darf die Angabe eines der traditionellen spezifischen
Begriffe nach Artikel 15 Absatz 2 der Verordnung
( EWG ) Nr. 823 / 87 nur in der Amtssprache erfolgen , die
nach den dort festgelegten Bestimmungen verwendet
wird»

Die Angabe kann bei Qualitätswein b.A. mit Ursprung in
Griechenland in einer oder mehreren anderen Amtsspra
chen der Gemeinschaft wiederholt werden ;

c) kann beschlossen werden , daß

— Hinweise auf die Herstellungsart , die Art des Erzeug
nisses oder eine besondere Farbe nach Artikel 11
Absatz 2 Buchstabe k) und

— Informationen zu den natürlichen oder technischen
Weinbaubedingungen und der Herstellung oder zu
der durch die Lagerung erreichten Reife des Qua
litätsweins b.A. nach Artikel 11 Absatz 2 Buch
stabe t)

nur in einer der Amtssprachen des Ursprungsmitglied
staats erfolgen dürfen ;
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d) können die Mitgliedstaaten zulassen , daß :
— die Angaben nach Buchstabe a) erster und zweiter

Gedankenstrich und Buchstabe b) Satz 1 bei Quali
tätswein b.A. , der in ihrem Hoheitsgebiet hergestellt
und in den Verkehr gebracht wird ,

— die anderen Angaben nach Unterabsatz 1 bei Quali
tätswein b.A. , der in ihrem Hoheitsgebiet in den
Verkehr gebracht wird ,

zusätzlich in einer anderen Sprache als einer Amtsspra
che der Gemeinschaft erfolgen , wenn die Verwendung
dieser Sprache in dem betreffenden Mitgliedstaat oder
einem Teil seines Hoheitsgebietes herkömmlich und
üblich ist .

Für die Bezeichnung der zur Ausfuhr bestimmter Qualitäts
weine b.A. können die Durchführungsbestimmungen die
Verwendung anderer Sprachen zulassen .

wurde, das zwar in dem gleichen bestimmten Anbauge
biet , aber außerhalb der genannten geographischen
Einheit gewonnen wurde , sofern der Qualitätswein b.A.
zu mindestens 85 % aus Trauben gewonnen wurde, die
in der geographischen Einheit geerntet wurden, deren
Namen er trägt;

c) den Namen einer in Absatz 1 genannten geographischen
Einheit zusammen mit dem Namen einer Gemeinde oder
eines Ortsteils oder einer von mehreren Gemeinden , über
deren Gebiet sich die geographische Einheit erstreckt ,
sofern :

— eine solche Bestimmung vor dem 1 . September 1976
herkömmlich und üblich sowie in den Vorschriften
des betreffenden Mitgliedstaats vorgesehen war
und

— ein Gemeindename oder Name eines Ortsteils oder
einer von mehreren in einem Verzeichnis genannten
Gemeindenamen als stellvertretend verwendet wird
für alle Gemeinden, über deren Gebiet sich diese
geographische Einheit erstreckt .

Die Erzeugermitgliedstaaten stellen das im zweiten Gedan
kenstrich genannte Verzeichnis der Gemeindenamen auf und
übermitteln es der Kommission .

(4 ) Der Name eines bestimmten Anbaugebiets und einer
in Absatz 1 genannten geographischen Einheit kann

— einem Wein , der aus einer Mischung eines Qualitätsweins
b.A. mit einem außerhalb des bestimmten Anbaugebiets
gewonnenen Erzeugnis bereitet wurde ,

— einem Qualitätswein b.A. , der mit einem außerhalb des
bestimmten Anbaugebiets gewonnenen Erzeugnis gesüßt
wurde,

nicht zuerkannt werden , wenn diese Weine nicht in dem nach
Artikel 6 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr. 823 / 87
aufzustellenden Verzeichnis aufgeführt sind .

Artikel 13

( 1 ) Bei der Bezeichnung eines Qualitätsweins b.A. in der
Etikettierung ist unter dem „Namen einer kleineren geogra
phischen Einheit als des bestimmten Anbaugebiets" gemäß ,
Artikel 11 Absatz 2 Buchstabe 1 ) zu verstehen :

— der Name einer Lage oder einer Einheit , die mehrere
Lagen umfaßt ,

— der Name einer Gemeinde oder eines Ortsteils ,

— der Name eines Uritergebiets , oder des Teils eines
Untergebiets .

(2 ) Die Erzeugermitgliedstaaten können Qualitätsweinen
b.A. den Namen einer kleineren geographischen Einheit als
des bestimmten Anbaugebiets zuerkennen, sofern

— diese geographische Einheit genau abgegrenzt ist ,

— alle Trauben , aus denen diese Werne gewonnen wurden ,
aus dieser geographischen Einheit stammen.

( 3 ) Wenn ein Qualitätswein b.A. von Erzeugnissen
stammt, die aus Trauben gewonnen wurden , die in verschie
denen der in Absatz 1 genannten geographischen Einheiten
innerhalb desselben bestimmten Anbaugebiets geerntet wor
den sind , ist als zusätzliche Angabe zum Namen des bestimm
ten Anbaugebiets nur der Name einer größeren geographi
schen Einheit zulässig , der alle betroffenen Rebflächen
angehören .

Die Erzeugermitgliedstaaten können jedoch vorbehaltlich
des Artikels 16 bei der Bezeichnung eines Qualitätsweins
b.A. die Verwendung folgender Angaben genehmigen :

a ) den Namen einer in Absatz 1 genannten geographischen
Einheit , wenn der Wein mit einem Erzeugnis gesüßt
worden ist , das in dem gleichen bestimmten Anbaugebiet
gewonnen wurde;

b ) den Namen einer in Absatz 1 genannten geographischen
Einheit , wenn der Wein aus einer Mischung von Trau
ben , Traubenmosten , Jungweinen oder — bis zum
31 . August 1991 — von Weinen, die aus einer geogra
phischen Einheit stammen, deren Name für die Bezeich
nung vorgesehen ist , mit einem Erzeugnis gewonnen

Artikel 14

( 1 ) Die Angabe des Namens einer Rebsorte nach Artikel
11 Absatz 2 Buchstabe n) ist bei Qualitätswein b.A. in der
Etikettierung nur zulässig , wenn

a) diese Sorte in dem Verzeichnis enthalten ist , das die
Mitgliedstaaten nach Artikel 4 Absatz 1 der Verordnung
(EWG) Nr . 823/ 87 aufstellen , um die für die Erzeugung
jedes einzelnen Qualitätsweins b.A. in ihrem Hoheits
gebiet geeigneten Rebsorten zu bezeichnen;

b ) die Sorte mit dem Namen angegeben wird, der enthalten
ist

— in der Klasse der empfohlenen oder zugelassenen
Sorten der Klassifizierung der Rebsorten für die
betreffende Verwaltungseinheit ,

— gegebenenfalls in einer noch festzulegenden Liste der
Synonyme . In dieser Liste kann vorgesehen werden ,
daß ein bestimmtes Synonym nur für die Bezeichnung
eines Qualitätsweins b.A. verwendet werden darf,
der in den Erzeugungsgebieten erzeugt wird, in denen
es herkömmlich verwendet wird und üblich ist ;
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b.A. verwendeten Trauben in dem betreffenden Jahr geerntet
worden sind .

( 2 ) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich des
Artikels 1 6 können die Erzeugermitgliedstaaten die Angabe
des Jahrgangs für zulässig erklären , sofern der Qualitätswein
b.A. nach Abzug der Menge der Erzeugnisse , die gegebenen
falls zum Süßen verwendet wurden , zu mindestens 85 % aus
Trauben gewonnen wurde, die in dem Jahr geerntet wurden ,
dessen Angabe vorgesehen ist .

Artikel 16

Artikel 13 Absatz 3 Unterabsatz 2 Buchstabe a), Artikel 14
Absatz 2 zweiter Gedankenstrich und Artikel 15 Absatz 2
können nur dann gleichzeitig Anwendung finden , wenn
mindestens 85% des aus der Mischung hervorgegangenen
Qualitätsweins b.A. aus der kleineren geographischen Ein
heit als dem bestimmten Anbaugebiet , von der Rebsorte und
aus dem Jahrgang stammen , die in der Bezeichnung dieses
Qualitätsweins b.A. angegeben sind .

c) Der Qualitätswein b.A. — außer den Erzeugnissen , die
gegebenenfalls zum Süßen verwendet wurden — voll
ständig aus Trauben der Sorte gewonnen wurde , deren
Angabe vorgesehen ist ;

d ) diese Rebsorte die Art des Qualitätsweins b.A.
bestimmt;

e ) der Name dieser Rebsorte nicht zu Verwechslungen mit
dem Namen eines bestimmten Anbaugebiets oder einer
geographischen Einheit führt , der für die Bezeichnung
eines anderen Qualitätsweins b.A. oder eines eingeführ
ten Weines verwendet wird .

(2 ) Abweichend von Absatz 1 und vorbehaltlich des
Artikels 16 können die Erzeugermitgliedstaaten folgende
Angaben zulassen :

— die Angabe des Namens zweier Rebsorten für ein und
denselben Qualitätswein b.A. , sofern dieser vollständig
aus den angegebenen Sorten gewonnen wurde, mit
Ausnahme der Erzeugnisse , die gegebenenfalls zum
Süßen verwendet wurden, oder

— die Angabe des Namens einer Rebsorte , sofern das
Erzeugnis nach Abzug der Menge der Erzeugnisse , die
gegebenenfalls zum Süßen verwendet wurden, zu minde
stens 85% aus Trauben der Sorte gewonnen wurde,
deren Angabe vorgesehen ist , und diese Art des Erzeug
nisses bestimmt , oder

— die Angabe des Namens einer Rebsorte , die gemäß
Artikel 1 1 Absatz 2 Buchstabe b) der Verordnung ( EWG )
Nr. 2389 / 89 als vorübergehend zugelassen eingestuft
worden ist , für die Dauer von 15 Jahren oder weniger ab
dem Datum der vorgenannten Einstufung , sofern die
Angabe des Namens dieser Rebsorte in dem betroffenen
Mitgliedstaat herkömmlich war, oder

— während eines von dem betroffenen Mitgliedstaat festzu
legenden Zeitraums von höchstens fünf Jahren — sofern
nicht dieser Zeitraum nach Maßgabe der Gemeinschafts
vorschriften . für die Prüfung der Anbaueignung der
Rebsorten verlängert wird — die Angabe des Namens
einer in Artikel 13 Absatz 2 erster Gedankenstrich der
Verordnung (EWG ) Nr. 2389 / 89 genannten Rebsorte ,
sofern

— es sich um eine Rebsorte der Art „Vitis vinifera"
handelt,

— der Anbau dieser Rebsorte nur für eine begrenzte
Fläche genehmigt wird ,

— die zuständigen Behörden des Mitgliedstaats , die den
Anbau dieser Rebsorte genehmigt haben, die Kon
trolle gemäß Artikel 13 Absatz 3 der genannten
Verordnung durchführen,

— die Angabe dieser Rebsorte auf dem Etikett zusam
men mit einem erläuternden Hinweis auf den Ver
suchscharakter des Anbaus dieser Sorte erfolgt .

B II : Amtliche Dokumente und Eingangs- und Ausgangsbücher

Artikel 17

( 1 ) Bei Qualitätswein b.A. muß die Bezeichnung in den
amtlichen Dokumenten folgende Angaben enthalten:
a ) die Angabe „Qualitätswein b.A.",

b ) gegebenenfalls einen der in Artikel 15 Absatz 7 Unter
absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung (EWG )
Nr. 823 / 87 genannten Begriffe ,

c ) den Namen des bestimmten Anbaugebiets ,
d ) die Angabe, ob es sich um Rotwein , Rosewein oder

Weißwein handelt ,

e) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei der
Ausfuhr: den Mitgliedstaat , zu dem das bestimmte
Anbaugebiet gehört .

( 2 ) Die Bezeichnung von Qualitätswein b.A. in den
amtlichen Dokumenten muß außerdem die in Artikel 11
Absatz 2 genannten und nachstehend aufgeführten Angaben
enthalten , soweit diese in der Etikettierung verwendet wer
den oder verwendet werden sollen :

a ) den Jahrgang,

b ) einen traditionellen spezifischen Begriff zur Bezeichnung
der Qualität,

c) die Hinweise auf die Herstellungsart , eine besondere
Farbe oder die Art des Erzeugnisses , mit Ausnahme der
Angabe des Restzuckergehalts ,

d) den Namen einer kleineren geographischen Einheit als
des bestimmten Anbaugebiets ,

e ) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten,

f) die Informationen über die natürlichen und technischen
Weinbaubedingungen , unter denen dieser Wein herge
stellt worden ist .

Artikel 15

(1 ) Die Angabe eines Jahrgangs nach Artikel 1 1 Absatz 2
Buchstabe b ) ist in der Etikettierung für Qualitätswein b.A.
nur zulässig, wenn alle bei der Bereitung des Qualitätsweins
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Artikel 18

( 1 ) Bei Qualitätswein b.A. muß die Bezeichnung in den
von den Erzeugern geführten Ein- und Ausgangsbüchern die
in folgenden Artikeln genannten Angaben enthalten :
— die Angaben nach Artikel 17 Absatz 1 Buchstaben a ), b ),

c ) und d),

— die Angaben nach Artikel 17 Absatz 2 , soweit sie in der
Etikettierung oder , wenn eine solche fehlt , im Begleit
papier für den Transport verwendet werden sollen .

(2 ) Bei Qualitätswein b.A muß die Bezeichnung in den
Ein- und Ausgangsbüchern , die nicht von den Erzeugern
geführt werden , folgende Angaben enthalten :
— die Angaben nach Artikel 17 Absatz 1 ,

—die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit
papiers für den Transport .

a ) die Art des Erzeugnisses ; diese Angabe
— erfolgt unter Verwendung der Definition aus den

Gemeinschaftsvorschriften , die das Erzeugnis am
genauesten beschreibt ,

— erfolgt bei Erzeugnissen, die im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats in Verkehr sind, unter
Verwendung anderer als der in den Gemeinschafts
vorschriften definierten Begriffe , deren Verwendung
in dem betreffenden Mitgliedstaat herkömmlich und
üblich ist ;

b ) im Fall von
— Traubenmost und konzentriertem Traubenmost : die

Dichte ,
— teilweise gegorenem Traubenmost und Jungwein :

den vorhandenen Alkoholgehalt und /oder den
Gesamtalkoholgehalt ,

— anderem Wein : den vorhandenen Alkoholgehalt
und / oder den Gesamtalkoholgehalt ;

c ) das Nennvolumen des Erzeugnisses nach den Vorschrif
ten der Richtlinie 75 / 106 / EWG ;

d) im Fall von
— Behältnissen mit einem Nennvolumen bis zu 60

Litern : den Namen oder den Firmennamen des
Abfüllers sowie der Gemeinde oder des Ortsteils und
den Mitgliedstaat, in der oder in dem er seinen
Hauptsitz hat,

— anderen Behältnissen : den Namen oder den Firmen
namen des Versenders sowie der Gemeinde oder des
Ortsteils und den Mitgliedstaat , in der oder in dem er
seinen Hauptsitz hat ;

e) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei der
Ausfuhr :

— bei Wein : den Mitgliedstaat, in dessen Hoheitsgebiet
die Trauben geerntet worden sind und in dem der
Wein bereitet worden ist, jedoch nur dann, wenn
beide Maßnahmen im selben Mitgliedstaat stattge
funden haben,

— bei Traubenmost : den Mitgliedstaat , in dessen
Hoheitsgebiet die Trauben geerntet und verarbeitet
worden sind , jedoch nur dann , wenn beide Maßnah
men im selben Mitgliedstaat stattgefunden haben ;

f) bei Wein und Traubenmost ,
— die aus dem Verschnitt von Erzeugnissen mit

Ursprung in .mehreren Mitgliedstaaten hervorgegan
gen sind : die Angabe „Aus Erzeugnissen verschie
dener Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft",

— die — im Fall von Traubenmost — nicht in dem
Mitgliedstaat verarbeitet oder — im Fall von Wein —
nicht in dem Mitgliedstaat bereitet wurden, in dem
die verwendeten Trauben geerntet worden sind : die
Angabe „EWG";

g) eine durch die Gemeinschaftsbestimmungen gegebenen
falls vorgeschriebene Beschränkung des Verwendungs
zwecks .

( 2 ) Die Etikettierung der in Absatz 1 genannten Erzeug
nisse kann durch folgende Angaben ergänzt werden:

B III: Die Geschäftspapiere

Artikel 19

( 1 ) Wird für einen Qualitätswein b . A. kein Begleitpapier
für den Transport ausgestellt , so muß die Bezeichnung in den
Geschäftspapieren nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c)
folgende Angaben enthalten:
— die Angaben nach Artikel 17 Absatz 1 und

— die Angaben nach Artikel 17 Absatz 2 , sofern sie in der
Etikettierung verwendet werden .

(2 ) Enthält die Bezeichnung der Qualitätsweine b . A. in
den Geschäftspapieren zusätzlich Angaben nach Artikel 1 1 ,
so müssen diese -den Artikeln 13 bis 16 und dem Artikel 40
entsprechen .

(3 ) Die Mitgliedstaaten können für Qualitätswein b . A. ,
der in ihrem Hoheitsgebiet in den Verkehr gebracht wird ,
zulassen , daß in den . Geschäftspapieren die Angaben nach
Artikel 11 mittels eines Code erfolgen . Dieser Code muß es
der mit der Überwachung beauftragten Stelle ermöglichen,
die Bezeichnung des Qualitätsweins b . A. schnell festzustel
len .

Abschnitt C

Bezeichnung von Erzeugnissen, die weder Tafelwein noch
Qualitätswein b.A. sind

C I : Etikettierung

Artikel 20

( 1 ) Werden Erzeugnisse etikettiert , die weder Tafelwein
noch Qualitätswein b.A. sind , muß die Etikettierung fol
gende Angaben enthalten :
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a ) den Jahrgang;

b ) den Namen oder Firmennamen der natürlichen oder
juristischen Personen oder der PersonenVereinigungen ,
die an der Vermarktung des Erzeugnisses beteiligt
waren, sowie der Gemeinde oder des Ortsteils , in der
oder in dem sie ihren Hauptsitz haben;

c) falls das Erzeugnis nicht nach einem anderen Mitglied
staat versandt oder ausgeführt wird und die Bedingungen
des Absatzes 1 Buchstabe f) nicht erfüllt sind : den
Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsgebiet die Trauben
geerntet und verarbeitet worden sind;

d) den Kleinbuchstaben „e", sofern die Fertigpackungen
den Einfüllvorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG
entsprechen ;

e ) neben den Angaben nach Absatz 1 Buchstabe b) durch
weitere Angaben über die Zusammensetzung, sofern eine
solche Angabe in den Durchfuhrungsbestimmungen
geregelt ist .

( 3 ) Bei teilweise gegorenem Traubenmost , der zum
unmittelbaren menschlichen Verbrauch bestimmt ist , darf
die Bezeichung in der Etikettierung ferner durch folgende
Angaben ergänzt werden :

a) den Namen der geographischen Einheit im Sinne von
Artikel 4 Absatz 1 , aus der dieses Erzeugnis stammt,
sofern die für Tafelwein in Artikel 4 Absatz 3 genannten
Bedingungen eingehalten werden,

b ) den Namen einer Rebsorte ,

c) die Angabe, ob es sich um einen roten Most , einen
Rosemost oder einen weißen Most handelt .

schaftlicher Vorschriften über diätetische Lebensmittel
Angaben in bezug auf eine Verwendung dieser Erzeug
nisse zu diätetischen Zwecken gestatten,

( 3 ) Die Angabe des Jahrgangs nach Artikel 20 Absatz 2
Buchstabe a ) in der Etikettierung ist bei einem Erzeugnis , das
weder Tafelwein noch Qualitätswein b.A. ist , nur zulässig,
wenn alle bei der Bereitung des Erzeugnisses verwendeten
Trauben in dem betreffenden Jahr geerntet worden sind .

Die Angabe einer Rebsorte nach Artikel 20 Absatz 3
Buchstabe b ) ist in der Etikettierung bei einem Erzeugnis , das
weder Tafelwein noch Qualitätswein b.A. ist , nur zulässig,
wenn die in Artikel 5 Absatz 1 vorgesehenen Bedingungen
eingehalten werden .

(4 ) Zur Bezeichnung von Erzeugnissen, die weder Tafel
wein noch Qualitätswein bvA . sind , müssen in der Etikettie
rung

— die Angaben nach Artikel 20 Absatz 1 in einer oder
mehreren anderen Amtssprachen der Gemeinschaft erfol
gen , so daß der Endverbraucher jede dieser Angaben
ohne weiteres verstehen kann ,

— die Angaben nach Artikel 20 Absatz 2 in einer oder
mehreren anderen Amtssprachen der Gemeinschaft erfol
gen .

Bei diesen Erzeugnissen , die in ihrem Hoheitsgebiet in den
Verkehr gebracht werden, können die Mitgliedstaaten zulas
sen , daß diese Angaben zusätzlich in einer anderen Sprache
als einer Amtssprache der Gemeinschaft erfolgen , wenn die
Verwendung dieser Sprache in dem Mitgliedstaat oder einem
Teil seines Hoheitsgebiets herkömmlich und üblich ist .

Für die Bezeichnung von zur Ausfuhr bestimmten Erzeugnis
sen , die weder Täfelwein noch Qualitätswein b.A. sind ,
können die Durchführungsbestimmungen die Verwendung
anderer Sprachen zulassen .

C II : Amtliche Dokumente und Eingangs- und Aüsgangsbücher

Artikel 21

( 1 ) Für die Bezeichnung der Erzeugnisse , die weder
Tafelwein noch Qualitätswein b.A. sind* sind in der Etiket
tierung nur die in Artikel 20 genannten Angaben zulässig.
Jedoch können Durchführungsbestimmungen für Erzeugnis
se , die weder Tafelwein noch Qualitätswein b.A. sind und
die zur Ausfuhr bestimmt sind , zusätzliche Vorschriften
vorsehen, wenn dies aufgrund der Rechtsvorschriften der
Drittländer erforderlich ist .

( 2 ) Aufgrund dieser Verordnung läßt jeder Mitgliedstaat
die Bezeichnung der in seinem Hoheitsgebiet in den Verkehr
gebrachten Erzeugnisse , die weder Tafelwein noch Quali
tätswein b.A. sind , mit Ursprung in anderen Mitgliedstaaten
zu, wenn sie im Einklang mit den gemeinschaftlichen
Bestimmungen steht und in dem Erzeugermitgliedstaat zuge
lassen ist .

Die Mitgliedstaaten können jedoch

— für die in ihrem Hoheitsgebiet gewonnenen Erzeugnisse ,
die weder Tafelwein noch Qualitätswein b.A. sind , einige
der in Artikel 20 Absätze 2 und 3 genannten Angaben
vorschreiben, verbieten 'oder ihre Verwendung ein
schränken;

— für den in ihrem Hoheitsgebiet in den Handel gebrachten
Traubenmost bis zum Beginn der Anwendung gemein

Artikel 22

( 1 ) Bei Erzeugnissen , die weder Tafelwein noch Quali
tätswein b.A. sind , muß die Bezeichnung in den amtlichen
Dokumenten folgende Angaben enthalten :

a ) die Angabe , ob es sich um ein Rötwein-, Rosewein- oder
Weißweinerzeugnis handelt ;

b ) die Art des Erzeugnisses ; diese Angabe -
— erfolgt unter Verwendung der Definition aus den

Gemeinschaftsvorschriften , die das Erzeugnis am
genauesten beschreibt, oder

— erfolgt bei Erzeugnissen , die im Hoheitsgebiet des
betreffenden Mitgliedstaats im Verkehr sind, unter
Verwendung anderer als der in den Gemeinschafts
vorschriften definierten Begriffe , deren Verwendung
in dem betreffenden Mitgliedstaat herkömmlich und
üblich ist ;
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— die Angaben nach Artikel 22 Absatz 1 ,
— die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit

papiers für den Transport .

c ) bei Versand in einen anderen Mitgliedstaat oder bei der
Ausfuhr :

— bei Wein : den Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsgebiet
die Trauben geerntet worden sind und der Wein
bereitet worden ist , jedoch nur dann , wenn beide
Maßnahmen im selben Mitgliedstaat stattgefunden
haben ,

— bei Traubenmost : den Mitgliedstaat , in dessen
Hoheitsgebiet die Trauben geerntet und verarbeitet
worden sind, jedoch nur dann, wenn beide Maßnah
men im selben Mitgliedstaat stattgefunden haben ;

d ) bei Wein und Traubenmost ,
— die aus dem Verschnitt von Erzeugnissen mit

Ursprung in mehreren Mitgliedstaaten hervorgegan
gen sind: die Angabe „Aus Erzeugnissen verschie
dener Mitgliedstaaten der Europäischen Gemein
schaft",

— die — im Fall von Traubenmost — nicht in dem
Mitgliedstaat verarbeitet oder — im Fall Von Wein —
nicht in dem Mitgliedstaat bereitet wurden , in dem
die verwendeten Trauben geerntet worden sind: die
Angabe „EWG".

(2 ) Die Bezeichnung der Erzeugnisse , die weder Tafel
weine noch Qualitätsweine b.A. sind , in den amtlichen
Dokumenten muß außerdem folgende Angaben enthalten :

a ) bei den zur Verarbeitung zu Tafelwein bestimmten
Erzeugnissen sowie bei zur Gewinnung von Tafelwein
geeignetem Wein die in Artikel 8 Absatz 2 genannten
Angaben,

b ) bei den zur Verarbeitung zu Qualitätswein b.A.
bestimmten Erzeugnissen die in Artikel 17 Absatz 1
Buchstabe c) und gegebenenfalls die in Buchstabe b ) und
Absatz 2 genannten Angaben ,

c) die in Artikel 20 Absatz 2 Buchstaben a) und c) und
Absatz 3 genannten Angaben ,

soweit sie in der Etikettierung der Tafelweine und Qualitäts
weine b.A. , die aus den unter den Buchstaben a) und b ) des
vorliegenden Absatzes genannten Erzeugnissen gewonnen
werden , oder in der Etikettierung der unter Buchstabe c)
genannten Erzeugnisse verwendet werden oder verwendet
werden sollen .

C III : Geschäftspapiere

Artikel 24

( 1 ) Wird für ein Erzeugnis , das weder Tafelwein noch
Qualitätswein b.A. ist , kein Begleitpapier für den Transport
ausgestellt , so muß die Bezeichnung in den Geschäftspapie
ren nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) mindestens die
Angaben nach Artikel 22 Absatz 1 enthalten .

( 2 ) Bei zusätzlicher Angabe des Jahrgangs oder der Reb
sorte gilt Artikel 21 Absatz 3 entsprechend,

( 3 ) Enthält die Bezeichnung in den Geschäftspapieren bei
zur Verarbeitung zu Tafelwein bestimmten Traubenmosten,
teilweise gegorenen Traubenmosten und Jungweinen sowie
bei zur Gewinnung von Tafelwein geeigneten Weinen zusätz
lich Angaben nach Artikel 2 , so müssen diese den Artikeln 4
bis 7 und dem Artikel 40 entsprechen .

(4 ) Enthält die Bezeichnung in den Geschäftspapieren bei
zur Verarbeitung zu Qualitätswein b.A. bestimmten Trau
benmosten , teilweise gegorenen Traubenmosten und Jung
weinen zusätzlich Angaben nach Artikel 11 , so müssen diese
den Artikeln 13 bis 16 und dem Artikel 40 entsprechen .

( 5 ) Die Angaben , die in den Geschäftspapieren für die in
den Absätzen 3 und 4 genannten Erzeugnisse enthalten sind ,
müssen den in den Begleitpapieren für den Transport
enthaltenen Angaben entsprechen .

( 6 ) Die Mitgliedstaaten können für in ihrem Hoheits
gebiet in den Verkehr gebrachte Erzeugnisse , die weder
Tafelwein noch Qualitätswein b.A. sind, zulassen , daß in
den Geschäftspapieren die Angaben nacfi Artikel 20 mittels
eines Code erfolgen . Dieser Code muß es der mit der
Überwachung beauftragten Stelle ermöglichen , die Bezeich
nung des Erzeugnisses schnell festzustellen .

Artikel 23

( 1 ) Bei den Erzeugnissen , die weder Tafelwein noch
Qualitätswein b.A. sind , muß die Bezeichnung in den von
den Erzeugern geführten Ein- und Ausgangsbüchern fol
gende Angaben enthalten :

— die Angaben nach Artikel 22 Absatz 1 Buchstaben a )
und b),

— die Angaben nach Artikel 22 Absatz 2 , soweit sie in der
Etikettierung oder , wenn eine solche fehlt , im Begleit
papier für den Transport verwendet werden sollen .

(2 ) In den Ein- und Ausgangsbüchern, die nicht von den
Erzeugern geführt werden , muß die Bezeichnung dieser
Erzeugnisse folgende Angaben enthalten:

KAPITEL II

BEZEICHNUNG DER ERZEUGNISSE MIT URSPRUNG IN
DRITTLÄNDERN

Abschnitt A

Etikettierung

Artikel 25

( 1 ) Bei eingeführten Weinen, die zum unmittelbaren
menschlichen Verbrauch bestimmt und nicht in der in Artikel
26 Absatz 1 genannten Liste aufgeführt sind , muß die
Bezeichnung in der Etikettierung folgende Angaben enthal
ten :
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f) Informationen
— zur Geschichte des betreffenden Weines , des Abfüll

betriebs oder eines sonstigen Betriebes einer natür
lichen oder juristischen Person oder PersonenVereini
gung, der bei der Vermarktung des Weines beteiligt
war ,

— zu den natürlichen oder technischen Weinbaubedin
gungen, die diesem Wein zugrunde liegen,

— zu der durch die Lagerung erreichten Reife des
betreffenden Weines,

sofern diese Informationen unter den in den Durchfüh
rungsbestimmungen vorgesehenen Bedingungen verwen
det werden ;

g) eine Bezeichnung, die von einer amtlichen oder einer
hierfür amtlich anerkannten Stelle einer der unter Buch
stabe c) genannten Personen oder Personenvereinigungen
zuerkannt wurde und durch die das Ansehen des betref
fenden eingeführten Weines gehoben werden kann ,
sofern für diese Bezeichnung gemeinschaftliche Durch
führungsbestimmungen oder , falls solche fehlen , Vor
schriften des Ursprungsdrittlandes gelten ;

h ) den Kleinbuchstaben „e" sofern die Fertigpackungen den
Einfüllvorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG ent
sprechen ;

i ) einen Hinweis über die Art des Erzeugnisses , sofern diese
Angabe in Durchführungsbestimmungen der Gemein
schaft geregelt ist .

a ) die Angabe „Wein";

b ) das Nennvolumen des eingeführten Weins nach den
Vorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG ;

c) falls diese Weine
— in der Gemeinschaft in Behältnisse mit einem Nenn

volumen bis zu 60 Litern abgefüllt worden sind : den
Namen oder den Firmennamen des Abfüllers sowie
der Gemeinde oder des Ortsteils und den Mitglied
staat , in der oder in dem er seinen Hauptsitz hat.
Erfolgt die Abfüllung jedoch in anderen als den
vorerwähnten Gemeinden oder Ortsteilen oder einer
Gemeinde in deren Umgebung , so muß der Hauptsitz
des Abfüllers durch die Angabe der Gemeinde oder
des Ortsteils , in der oder in dem die Abfüllung erfolgt ,
ergänzt werden; erfolgt die Abfüllung in einem
anderen Mitgliedstaat , so ist auch dieser anzuge
ben;

— außerhalb der Gemeinschaft in Behältnissen mit
einem Nennvolumen bis zu 60 Litern abgefüllt wor
den sind : den Namen oder den Firmennamen des
Importeurs sowie der Gemeinde oder des Ortsteils , in
der oder in dem er seinen Hauptsitz hat ;

— in anderen Behältnissen angeboten werden :
— den Namen oder den Firmennamen des Impor

teurs sowie der Gemeinde oder des Ortsteils , in
der oder in dem er seinen Hauptsitz hat , oder

— wenn Importeur und Versender nicht identisch
sind , den Namen oder den Firmennamen des
Versenders sowie der Gemeinde oder des Ortsteils
und den Mitgliedstaat, in der oder in dem er
seinen Hauptsitz hat ;

d ) das Ursprungsland , wie es in den Dokumenten nach der
Verordnung (EWG ) Nr. 2390 / 89 des Rates vom 24 . Juli
1989 zur Feststellung allgemeiner Einfuhrbestimmungen
für Wein , Traubensaft und Traubenmost (*), die den
Wein bei der Einfuhr begleiten , angegeben ist;

e ) den vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenprozenten .

Artikel 26

( 1 ) Bei eingeführten , zum unmittelbaren menschlichen
Verbrauch bestimmten Weinen , die mit einer geographi
schen Angabe bezeichnet und in einer noch festzulegenden
Liste enthalten sind , muß die Bezeichnung in der Etikettie
rung folgende Angaben enthalten :

a ) den Namen einer in dem Drittland gelegenen geographi
schen Einheit nach Maßgabe des Artikels 29 ; -

b ) das Nennvolumen des eingeführten Weines nach den
Vorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG ;

c ) falls diese Weine
— in der Gemeinschaft in Behältnisse mit einem Nenn

volumen bis zu 60 Litern abgefüllt worden sind: den
Namen oder den Firmennamen des Abfüllers sowie
der Gemeinde oder des Ortsteils und den Mitglied
staat , in der oder in dem er seinen Hauptsitz hat .
Erfolgt die Abfüllung jedoch in anderen als den
vorerwähnten Gemeinden oder Ortsteilen oder einer
Gemeinde in deren Umgebung, so muß der Hauptsitz
des Abfüllers durch die Angabe der Gemeinde oder
des Ortsteils , in der oder in dem die Abfüllung erfolgt ,
ergänzt werden ; erfolgt die Abfüllung in einem
anderen Mitgliedstaat , so ist auch dieser anzuge
ben ;

— außerhalb der Gemeinschaft in Behältnisse mit einem
Nennvolumen bis zu 60 Litern abgefüllt worden sind :
den Namen oder den Firmennamen des Importeurs
sowie der Gemeinde oder des Ortsteils , in der oder in
dem er seinen Hauptsitz hat ;

(2 ) Bei den in Absatz 1 genannten Weinen kann die
Etikettierung durch folgende Angaben ergänzt werden :

a ) die Angabe , ob es sich um Rotwein , Rosewein oder
Weißwein handelt ;

b ) eine Marke nach Maßgabe des Artikels 40 ;

c) den Namen bzw. Firmennamen der natürlichen oder
juristischen Personen oder der Personenvereinigungen,
die an der Vermarktung des eingeführten Weines beteiligt
waren , sowie der Gemeinde, in der sie ihren Hauptsitz
haben ;

d ) außer dem vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenpro
zenten bestimmte Angaben über die Zusammensetzung,
sofern solche Angaben in den Durchführungsbestimmun
gen geregelt sind ;

e ) eine an den Verbraucher gerichtete Empfehlung für idie
Verwendung des Weines ;

l 1 ) Siehe Seite 7 dieses Amtsblatts .
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— in anderen Behältnissen angeboten werden :
— den Namen oder den Firmennamen des Impor

teurs sowie der Gemeinde oder des Ortsteils , in
der oder in dem er seinen Hauptsitz hat , oder

— wenn Importeur und Versender nicht identisch
sind , den Namen oder den Firmennamen des
Versenders sowie der Gemeinde oder des Ortsteils
und des Mitgliedstaats , in der oder in dem er
seinen Hauptsitz hat ;

d ) das Ursprungsland , wie es in den nach der Verordnung
(EWG) Nr. 2390/ 89 vorgeschriebenen Dokumenten
angegeben ist , die den Wein bei der Einfuhr begleiten ;

e ) den vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenprozenten .

sofern diese Angaben in Durchführungsbestimmungen
der Gemeinschaft oder in Vorschriften des Ursprungs
drittlandes geregelt sind . Die Verwendung derartiger
Angaben kann jedoch für die Bezeichnung bestimmter
eingeführter Weine untersagt werden , sofern sie nicht
herkömmlich sind oder zu Mißverständnissen in bezug
auf die Art oder den Ursprung des Weines führen
können;

1 ) den Namen eines Weinbaubetriebs oder eines Erzeuger
zusammenschlusses , der den Wein hergestellt hat , durch
den das Ansehen des Weines gehoben werden kann ,
sofern für diese Angabe Vorschriften des Ursprungsdritt
lands gelten ;

m) eine Qualitätskontrollnummer, die dem Wein von einer
amtlichen Stelle erteilt worden ist;

n ) eine Auszeichnung, die dem Wein von einer amtlichen
oder einer hierfür amtlich anerkannten Stelle zuerkannt
worden ist , sofern die Auszeichnung durch ein Doku
ment nachgewiesen werden kann;

o ) einen Vermerk, daß der Wein wie folgt abgefüllt worden
ist :

— in dem Weinbaubetrieb , in dem die für diesen Wein
verwendeten Trauben geerntet und zu Wein bereitet
wurden , oder

— von einem Erzeugerzusammenschluß oder
— in einem in dem angegebenen Weinbaugebiet gelege

nen Betrieb , mit dem die Weinbaubetriebe, die die
verwendeten Trauben geerntet haben, im Rahmen
eines Erzeugerzusammenschlusses verbunden sind
und der diese Trauben zu Wein bereitet hat ;

p ) Informationen
zur Geschichte des betreffenden Weines , des Abfüll
betriebes oder eines sonstigen Betriebes einer natürli
chen oder juristischen Person oder Personenvereini
gung, der bei der Vermarktung des Weines beteiligt
war ,

— zu den natürlichen oder technischen Weinbaubedin
gungen, die diesem Wein zugrunde liegen ,

— zu der durch die Lagerung erreichten Reife des
betreffenden Weines ,

sofern diese Informationen unter den in den Durchfüh
rungsbestimmungen vorgesehenen Bedingungen verwen
det werden ;

q) eine Bezeichnung, die von einer amdichen oder einer
hierfür amtlich anerkannten Stelle einer der unter Buch
stabe h ) genannten Personen oder PersonenVereinigun
gen zuerkannt wurde und durch die das Ansehen des
betreffenden eingeführten Weines gehoben werden kann,
sofern für diese Bezeichnung gemeinschaftliche Durch
führungsbestimmungen oder , falls solche fehlen , Vor
schriften des Ursprungsdrittlandes gelten .

r) den Kleinbuchstaben „e" , sofern die Fertigpackungen den
Einfüllvorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG ent
sprechen ;

s ) die Nummer des Behältnisses oder die Nummer der
Partie .

In dieser Liste dürfen nur die eingeführten Weine enthalten
sein , bei denen die Gleichwertigkeit der Pröduktionsbedin
gungen für jeden dieser Weine mit denen eines Qualitäts
weins b.A. oder eines Tafelweins mit geographischer Angabe
anerkannt ist .

(2 ) Bei den in Absatz 1 genannten Weinen kann die
Etikettierung durch folgende Angaben ergänzt werden :

a ) die Angabe „Wein" mit oder ohne Hinweis darauf, ob es
sich um Rotwein , Rosewein oder Weißwein handelt ;

b ) den Namen einer anderen als der in der Liste nach Ab
satz 1 angegebenen geographischen Einheit , und zwar
nach Maßgabe des Artikels 29 ;

c) Angaben
— zusätzlich zu der geographischen Angäbe, mit denen

der typisch regionale Charakter des betreffenden
Weines unterstrichen wird , oder

— über eine gehobene Qualität ,
sofern diese Angaben in den Vorschriften des Drittlan
des , aus dem der Wein stammt, für den -Binnenmarkt
vorgesehen sind und von der Gemeinschaft anerkannt
werden ;

d ) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten nach
Maßgabe des Artikels 30 ;

e) den Jahrgang nach Maßgabe des Artikels 31 ;

f) außer dem vorhandenen Alkoholgehalt in Volumenpro
zenten bestimmte Angaben über die Zusammensetzung,
sofern solche Angaben in den Durchführungsbestimmun
gen geregelt sind;

g) eine Marke nach Maßgabe des Artikels 40 ;

h ) den Namen bzw . Firmennamen der natürlichen oder
juristischen Personen oder der Personenvereinigungen,
die an der Vermarktung des eingeführten Weines beteiligt
waren, sowie die Gemeinde oder den Ortsteil , in der oder
in dem sie ihren Hauptsitz haben;

i ) eine an den Verbraucher gerichtete Empfehlung für die
Verwendung des Weines ;

k) Hinweise auf
— die Herstellungsart ,
— die Art des Erzeugnisses ,
— ein besondere Farbe des Erzeugnisses ,
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Artikel 27

( 1 ) Werden andere als in den Artikeln 25 und 26 genannte
eingeführte Erzeugnisse etikettiert , so muß die Etikettierung
folgende Angaben enthalten:

a ) die Art des Erzeugnisses ; hierbei ist die Definition aus
den Gemeinschaftsvorschriften zu verwenden , die das
Erzeugnis am genauesten beschreibt ;

b ) im Falle von
— Traubenmost und konzentriertem Traubenmost : die

Dichte ,
— Wein: den vorhandenen und/ oder den Gesamtalko

holgehalt ;

c) das Nennvolumen des eingeführten Erzeugnisses nach
den Vorschriften der Richtlinie 75 / 106 / EWG , gegebe
nenfalls in Verbindung mit dem Kleinbuchstaben „e",
sofern die Fertigpackungen den Einfüllvorschriften die
ser Richtlinie entsprechen;

d) den Namen bzw . Firmennamen des Importeurs sowie der
Gemeinde oder des Ortsteils , in der oder in dem er seinen
Hauptsitz hat , oder, wenn das eingeführte Erzeugnis in
Behältnissen mit einem Nennvolumen von mehr als
60 Litern angeboten wird und Importeur und Versender
nicht identisch sind , den Namen oder den Firmennamen
des Versenders sowie der Gemeinde oder des Ortsteils
und den Mitgliedstaat, in der oder in dem er seinen
Hauptsitz hat ;

e) falls
— die Weine oder Traubenmoste in dem Drittland

gewonnen wurden, in dem alle verwendeten Trauben
geerntet worden sind : das betreffende Drittland ,

— die Bedingungen des ersten Gedankenstrichs nicht
erfüllt sind : die Angabe „Eingeführtes Erzeugnis".

(2) Die Bezeichnung der in Absatz 1 genannten Erzeug
nisse kann in der Etikettierung durch die Angabe des Namens
bzw . Firmennamens der natürlichen oder juristischen Perso
nen oder der Personenvereinigungen , die an der Vermark
tung des Erzeugnisses beteiligt waren, sowie der Gemeinde
oder des Ortsteils , in der oder in dem sie ihren Hauptsitz
haben , ergänzt werden .

Neben den Angaben nach Absatz 1 Buchstabe b ) darf die
Bezeichnung durch andere Angaben über die Zusammenset
zung ergänzt werden, sofern solche Angaben in den Durch
führungsbestimmungen geregelt sind .

( 3 ) Nach demselben Verfahren können

— die Angaben nachArtikel 25 Absatz 2 , Artikel 26 Absatz
2 und Artikel 27 Absatz 2 vorgeschrieben, verboten oder
ihre Verwendung eingeschränkt werden ;

— kleine Weinmengen mit Ursprung in Drittländern von
der Anwendung des Artikels 25 Absatz 1 und des Arti
kels 26 Absatz 1 Buchstaben b ), c) und d) befreit
werden .

(4 ) Für die Überwachung der Einhaltung der Vorschrif
ten über die Bezeichnung der eingeführten Erzeugnisse in der
Etikettierung können besondere Bedingungen vorgesehen
werden , insbesondere über den geographischen Ursprung,
eine gehobene Qualität, die Rebsorte und den Abfüller .

( 5 ) Nach noch festzulegenden Modalitäten kann für die
Angaben nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c) erster
Gedankenstrich und Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c) erster
Gedankenstrich ein Code verwendet werden , sofern der
Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsgebiet der eingeführte Wein
abgefüllt wird , es gestattet hat . Diese Verwendung eines
Code ist an die Bedingung geknüpft , daß der Name oder der
Firmenname einer Person oder einer Personenvereinigung ,
die nicht der Abfüller ist , jedoch an der Vermarktung des
eingeführten Weins beteiligt war , sowie der Gemeinde oder
des Ortsteils , in der oder in dem die Person bzw . die
Personenvereinigung ihren Sitz hat , im vollen Wortlaut auf
dem Etikett angegeben werden .

( 6 ) Zur Bezeichnung der eingeführten Erzeugnisse in der
Etikettierung müssen

— die Angaben nach Artikel 25 Absatz 1 , Artikel 26 Ab
satz 1 und Artikel 27 Absatz 1 in einer oder mehreren
Amtssprachen der Gemeinschaft erfolgen , so daß der
Endverbraucher jede dieser Angaben ohne weiteres ver
stehen kann;

— die Angaben nach Artikel 25 Absatz 2 , Artikel 26
Absatz 2 und Artikel 27 Absatz 2 in einer oder mehreren
anderen Amtssprachen der Gemeinschaft erfolgen .

Bei den eingeführten Erzeugnissen , die in ihrem Hoheitsge
biet in den Verkehr gebracht werden , können die Mitglied
staaten zulassen, daß diese Angaben zusätzlich in einer
anderen Sprache als in einer Amtssprache der Gemeinschaft
erfolgen , sofern die Verwendung dieser Sprache in dem
Mitgliedstaat oder in einem Teil seines Hoheitsgebiets
herkömmlich und üblich ist .

Die Angabe

— des Namens einer in dem Drittland gelegenen geographi
schen Einheit nach Artikel 26 Absatz 1 Büchstabe a) und
Absatz 2 Buchstabe b ),

— von Bezeichnungen für eine gehobene Qualität nach
Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe c),

— von Hinweisen über die Herstellungsart , die Art des
Erzeugnisses oder eine besondere Farbe des Erzeugnisses
nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe k),

— des Namens eines Weinbaubetriebs oder eines Erzeuger
zusammenschlusses nach Artikel 26 Absatz 2 Buch
stabe 1 ),

Artikel 28

( 1 ) Für die Bezeichnung der Erzeugnisse mit Ursprung in
Drittländern sind in der Etikettierung nur die Angaben nach
den Artikeln 25 , 26 und 27 zulässig .

(2) Die in Absatz 1 genannten Angaben können durch
andere wahlweise zu verwendende Angaben ergänzt werden,
die nach dem Verfahren des Artikels 83 der Verordnung
(EWG) Nr . 822/ 87 anhand der Erfahrung und der entspre
chenden Vorschriften für die aus der Gemeinschaft stammen
den Erzeugnisse festgelegt werden .
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— aus dem die Trauben stammen , aus denen das
Erzeugnis gewonnen wurde ,

— in dem Trauben geerntet werden, aus denen Weine
mit typischen Qualitätseigenschaften gewonnen wer
den ;

b ) der auf dem Binnenmarkt des Ursprungsdrittlandes für
die Bezeichnung der Weine verwendet wird und hierfür
in den Vorschriften des betreffenden Landes vorgesehen
ist und

c ) der nicht mit einer für die Bezeichnung eines Qualitäts
weins b.A. oder eines Tafelweins oder eines anderen
eingeführten Weines verwendeten Angabe verwechselbar
ist .

( 2 ) Zur Bezeichnung eines eingeführten Weines darf der
Name einer für einen Tafelwein oder Qualitätswein b.A.
verwendeten geographischen Einheit oder eines bestimmten
Anbaugebiets in der Gemeinschaft weder in der Sprache des
Erzeugerlandes , in dem sich diese Einheit oder dieses Gebiet
befindet , noch in einer anderen Sprache angegeben wer
den .

( 3 ) Abweichungen von Absatz 1 Buchstabe a) können für
die Verwendung des Namens einer geographischen Einheit
für die Bezeichnung eines durch Mischung entstandenen
Weines beschlossen werden , sofern

— sie den Vorschriften des Ursprungsdrittlandes entspre
chen und

— sie den für Qualitätswein b.A. nach Artikel 13 Absatz 3
zulässigen Abweichungen annähernd gleichwertig sind .

Abweichungen von Absatz 2 können beschlossen werden,
wenn der geographische Name eines in der Gemeinschaft
erzeugten Weines mit dem geographischen Namen eines in
einem Drittland gelegenen Weinbaugebiets identisch und die
Verwendung dieses Namens für einen Wein in diesem Lande
herkömmlich und üblich ist , unter der Voraussetzung, daß
seine Verwendung von diesem Land geregelt ist .

— eines Vermerks nach Artikel 26 Absatz 2 Buchstahe o )
über die Abfüllung

muß jedoch in einer der Amtssprachen des Ursprungsdritt
landes erfolgen . Diese Angaben können zusätzlich in einer
Amtssprache der Gemeinschaft erfolgen .

Die Verwendung bestimmter Begriffe , die sich aus der
Übersetzung der im Unterabsatz 3 genannten Angaben
ergeben , kann in Durchführungsbestimmungen geregelt wer
den .

Die Namen von Rebsorten nach Artikel 26 Absatz 2
Buchstabe d) und ihre Synonyme sind so anzugeben, wie sie
in der Liste nach Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe a ) aufgeführt
sind .

( 7) Die Angabe

a) des Namens oder des Firmennamens der natürlichen oder
juristischen Personen oder der Personenvereinigungen ,
die an der Vermarktung des eingeführten Erzeugnisses
beteiligt waren, einschließlich des Namens des Abfüllers
und des Namens des Importeurs , sowie des Namens der
Gemeinde oder des Ortsteils , in der oder in dem sie ihren
Hauptsitz haben , nach
— Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe c),
— Artikel 25 Absatz 2 Buchstabe c),
— Artikel 26 Absatz 1 Buchstabe c),
— Artikel 26 Absatz 2 Buchstabe h ),
— Artikel 27 Absatz 1 Buchstabe d ),
— Artikel 27 Absatz 2 ,

b ) von Bezeichnungen nach Artikel 26 Absatz 2 Buch
stabe c ) für eine gehobene Qualität ,

c ) des Namens eines Weinbaubetriebs oder eines Erzeuger
zusammenschlusses nach Artikel 26 Absatz 2 Buch
stabe 1 )

darf nicht zu Verwechslungen mit dem für die Bezeichnung
eines Qualitätsweins b.A. oder eines anderen eingeführten
Weines verwendeten Namen eines Gebietes führen .

( 8 ) Die Mitgliedstaaten können für die in ihrem Hoheits
gebiet in den Handel gebrachten eingeführten Weine bis zum
Beginn der Anwendung gemeinschaftlicher Vorschriften
über diätetische Lebensmittel Angaben in bezug auf eine
Verwendung dieser Erzeugnisse zu diätetischen Zwecken
gestatten .

Artikel 30

( 1 ) Die Angabe des Namens einer Rebsorte nach Arti
kel 26 Absatz 2 Buchstabe d) zur Bezeichnung eines einge
führten Weines in der Etikettierung ist nur zulässig , wenn

a) der Name dieser Sorte und gegebenenfalls ein Synonym
in einer für jedes Drittland aufzustellenden Liste enthal
ten ist ; auf dieser Liste dürfen jedoch keine Namen von
Sorten stehen, deren Anbau nach den Vorschriften des
Drittlandes unzulässig ist oder bei denen eine Verwechs
lung eintreten könnte mit :
— dem Namen eines bestimmten Anbaugebiets oder

einer geographischen Einheit , der zur Bezeichnung
eines Qualitätsweins b.A. , eines Tafelweins oder
eines anderen eingeführten Weines verwendet
wird ,

— dem Namen einer anderen, genetisch verschiedenen
Rebsorte , die in der Gemeinschaft angebaut wird ;

Artikel 29

( 1 ) Bei der Bezeichnung eines eingeführten Weines in der
Etikettierung mit einer geographischen Angabe nach Arti
kel 26 Absatz 1 Buchstabe a ) und Absatz 2 Buchstabe b) darf
nur der Name einer geographischen Einheit angegeben
werden ,

a ) der ein genau abgegrenztes Weinbaugebiet bezeichnet ,
— das kleiner ist als das Hoheitsgebiet des Drittlan

des ,
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b ) das Erzeugnis vollständig aus Trauben der Sorte gewon
nen wurde, deren Angabe vorgesehen ist .

(2 ) Abweichungen von Absatz 1 können beschlossen
werden , sofern sie den Bestimmungen des Ursprungsdrittlan
des entsprechen und
— sich hinsichtlich des Buchstabens a) auf eine auf dem

Markt des betreffenden Drittlandes besonders bekannte
Sorte beziehen,

— hinsichtlich des Buchstabens b) den für Tafelwein und
Qualitätswein b.A. nach Artikel 5 Absatz 2 und Arti
kel 14 Absatz 2 zulässigen Abweichungen annähernd
gleichwertig sind .

Artikel 31

( 1 ) : Die Angabe eines Jahrgangs nach Artikel 26 Absatz 2
Buchstabe e ) ist bei eingeführtem Wein in der Etikettierung
nur zulässig , wenn

a) alle für die Bereitung des Weines verwendeten Trauben in
dem betreffenden Jahr geerntet worden sind ,

b ) sie zusammen mit der Angabe * einer geographischen
Einheit erfolgt ,

c ) sie nach den Vorschriften des Drittlandes zugelassen
ist .

( 2 ) Abweichungen von Absatz 1 Buchstabe a ) können in
bestimmten Fällen beschlossen werden , sofern sie

— den Vorschriften des Ursprungsdrittlandes entsprechen
und

— sie den für Tafelwein und Qualitätswein b.A. nach
Artikel 6 Absatz 2 und Artikel 15 Absatz 2 zulässigen
Abweichungen annähernd gleichwertig sind .

a) den Namen einer geographischen Einheit nach Artikel 26
Absatz 1 Buchstabe a ),

b ) die Angabe, ob es sich um Rotwein , Rosewein oder
Weißwein handelt ,

c) das Ursprungsdrittland .

Die Bezeichnung dieses Weines in den amtlichen Dokumen
ten muß außerdem die nachstehenden, in Artikel 26 Absatz 2
genannten Angaben enthalten , soweit diese in der Etikettie
rung verwendet werden oder verwendet werden sollen :

a) den Namen einer geographischen Einheit nach Artikel 26
Absatz 2 Buchstabe b),

b ) die Bezeichnung für eine gehobene Qualität ,

c) den Namen einer Rebsorte oder zweier Rebsorten,

d ) den Jahrgang,

e) die Hinweise auf die Herstellungsart oder die Art des
Erzeugnisses , mit Ausnahme der Angabe des Restzucker
gehalts ,

f) die Informationen über die natürlichen und technischen
Weinbaubedingungen, unter denen dieser Wein herge
stellt worden ist .

( 3 ) Bei anderen als in den Artikeln 25 und 26 genannten
eingeführten Erzeugnissen muß die Bezeichnung in den
amtlichen Dokumenten folgende Angaben enthalten:

a ) Art des Erzeugnisses; hierbei wird die Angabe aus den
Definitionen der gemeinschaftlichen Vorschriften ver
wendet , die das Erzeugnis am genauesten beschreibt ;

b ) falls
— die Weine oder Traubenmoste in dem Drittland

gewonnen wurden, in dem alle verwendeten Trauben
geerntet worden sind: das Drittland,

— die Bedingungen des ersten Gedankenstrichs nicht
erfüllt sind : die Angabe „Eingeführtes Erzeugnis".

Abschnitt B

Amtliche Dokumente und Ein- und Ausgangsbücher

Artikel 32

( 1 ) Bei eingeführtem Wein, der zum unmittelbaren
menschlichen Verbrauch bestimmt ist und nicht in der in
Artikel 26 Absatz 1 genannten Liste aufgeführt ist , Muß die
Bezeichnung in den amtlichen Dokumenten folgende Anga
ben enthalten :

a ) die Angabe „Wein",
b ) die Angabe, ob es sich um Rotwein , Rosewein oder

Weißwein handelt,

c) das Ursprungsdrittland, wie es in den nach der Verord
nung (EWG) Nr. 2390 / 89 vorgeschriebenen Dokumen
ten angegeben ist , die den Wein bei der Einfuhr beglei
ten .

( 2 ) Bei Wein , der zum unmittelbaren menschlichen Ver
brauch bestimmt , mit einer geographischen Angabe gekenn
zeichnet und in der in Artikel 26 Absatz 1 genannten Liste
aufgeführt ist , muß die Bezeichnung in den amtlichen
Dokumenten folgende Angaben enthalten :

Artikel 33

Die Bezeichnung in den Ein- und Ausgangsbüchern muß
folgendes enthalten :
a ) bei eingeführtem Wein , der zum unmittelbaren mensch

lichen Verbrauch bestimmt und nicht in der in Artikel 26
Absatz 1 genannten Liste aufgeführt ist :
— die Angaben nach Artikel 32 Absatz 1 ,
— die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit

papiers für den Transport;

b ) bei eingeführtem Wein , der zum unmittelbaren mensch
lichen Verbrauch bestimmt, mit einer geographischen
Angabe gekennzeichnet und in der in Artikel 26 Absatz 1
genannten Liste aufgeführt ist :
— die Angaben nach Artikel 32 Absatz 2 Unterab

satz 1 ,

— die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit
papiers für den Transport ;
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c) bei anderen als in den Artikeln 25 und 26 genannten
eingeführten Erzeugnissen :
— die Angaben nach Artikel 32 Absatz 3 ,
— die Nummer und das Ausstellungsdatum des Begleit

papiers für den Transport .

Artikel 34

Die Bezeichnung von zum unmittelbaren menschlichen Ver
brauch bestimmtem Wein mit Ursprung in Drittländern in
den von den zuständigen Stellen und Laboratorien des
betreffenden Drittlandes ausgestellten Dokumenten , die
nach der Verordnung (EWG) Nr. 822/ 87, insbesondere
nach Artikel 70 , - bei der Einfuhr vorzulegen sind , muß alle
erforderlichen Angaben enthalten , damit die zuständigen
Stellen der Mitgliedstaaten oder die für sie handelnden
natürlichen oder juristischen Personen oder Personenvereini
gungen ein Begleitpapier für den Transport nach Artikel 32
ausstellen können.

Bezeichnung in den Geschäftspapieren nach Artikel 1 Ab
satz 2 Buchstabe c) die in Artikel 32 Absatz 1 genannten
Angaben enthalten .

Enthält die Bezeichnung dieses Weines in den Geschäfts
papieren zusätzlich die Angabe einer Marke nach Artikel 25
Absatz 2 Buchstabe b ), so muß diese Artikel 40 entspre
chen .

(2 ) Wird für einen eingeführten Wein im Sinne des
Artikels 26 kein Begleitpapier für den Transport ausgestellt ,
so muß die Bezeichnung in den Geschäftspapieren nach
Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c) die in Artikel 32 Absatz 2
genannten Angaben enthalten .

Enthält die Bezeichnung dieses Weines in den Geschäfts
papieren zusätzlich Angaben nach Artikel 26 Absatz 2 , so
müssen diese den Artikeln 29 , 30 , 31 und 40 entsprechen .

( 3 ) Bei anderen als in den Artikeln 25 und 26 genannten
eingeführten Erzeugnissen muß die Bezeichnung in den
Geschäftspapieren nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe c)
mindestens die Angaben nach Artikel 32 Absatz 3 enthal
ten .

(4 ) Die Mitgliedstaaten können für die eingeführten
Erzeugnisse, die in ihrem Hoheitsgebiet in Verkehr gebracht
werden , zulassen , daß in den Geschäftspapieren die in den
Artikeln 25, 26 und 27 genannten Angaben mittels eines
Code erfolgen . Dieser Code muß es der mit der Überwachung
beauftragten Stelle ermöglichen , die Bezeichnung des
Erzeugnisses schnell festzustellen .

Abschnitt C

Geschäftspapiere

Artikel 35

( 1 ) Wird für einen eingeführten Wein im Sinne des
Artikels 25 kein Begleitdokument ausgestellt , so muß die

TITEL II

AUFMACHUNG

Artikel 36

( 1 ) Dieser Artikel enthält die allgemeinen Regeln über
Behältnisse , Etikettierung und Verpackung für folgende
Erzeugnisse :

a) Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft :

— Erzeugnisse des KN-Code 2204 und

— Traubenmost , auch konzentriert , im Sinne der Num
mern 2 und 6 des Anhangs I der Verordnung (EWG)
Nr. 822/ 87 des KN-Code ex 2009 .

b) Erzeugnisse mit Ursprung in Drittländern , die den
Artikeln 9 und 10 des Vertrages entsprechen :

— Erzeugnisse des KN-Code 2204 ,

— konzentrierter Traubenmost im Sirine des Artikels 2
der Verordnung ( EWG) Nr. 2391 / 89 des KN-Code
ex 2009 .

Dieser Titel findet jedoch keine Anwendung auf:

— Likörweine , Schaumweine, Schaumweine mit zugesetz
ter Kohlensäure, Perlweine und Perlweine mit zugesetzter
Kohlensäure im Sinne des Anhangs I der Verordnung
(EWG) Nr . 822/ 87 einschließlich Qualitätsschaumwei
ne sowie Schäumweine bestimmter Anbaugebiete , Likör
weine bestimmter Anbaugebiete und Perlweine bestimm
ter Anbaugebiete ,

— Schaumweine , Schaumweine mit zugesetzter Kohlen
säure , Perlweine und Perlweine mit zugesetzter Kohlen
säure im Sinne des Artikels 2 der Verordnung (EWG)
Nr . 2391 / 89 .

(2 ) Die Vorschriften des Absatzes 1 gelten für die Erzeug
nisse , die für den Verkauf bestimmt sind, sowie für die in den
Verkehr gebrachten Erzeugnisse .

— Traubenmost im Sinne der Nummer 2 des Anhangs I
der Verordnung (EWG ) Nr. 822/ 87 desKN-Codeex
2009 und
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Artikel 37

( 1 ) Die unter diesen Titel fallenden Erzeugnisse dürfen
nur in Behältnissen gelagert oder transportiert werden ,

a ) die innen sauber sind ,

b ) die ohne schädlichen Einfluß auf Geruch , Geschmack
oder Zusammensetzung des Erzeugnisses sind ,

c) die aus Material bestehen oder damit ausgekleidet sind ,
das mit Lebensmitteln in Berührung kommen darf,

d ) die nur für die Lagerung oder den Transport von
Nahrungsmitteln dienen .

(2 ) Die Verwendung der Behältnisse kann von noch
festzulegenden Bedingungen abhängig gemacht werden ,
durch die insbesondere sichergestellt werden soll :

a ) die Erhaltung der organoleptischen Merkmale und der
Zusammensetzung der Erzeugnisse oder

b ) die Unterscheidung der Qualität und des Ursprungs der
Erzeugnisse .

(3 ) Die Behältnisse für die Lagerung der in diesem Titel
genannten Erzeugnisse sind unverwischbar zu beschriften , so
daß die mit der Überwachung beauftragte Stelle ihren Inhalt
schnell mit Hilfe der Bücher oder der an ihrer Stelle geltenden
Unterlagen identifizieren kann .

Bei Behältnissen mit einem Nennvolumen bis zu 60 Litern ,
die mit demselben Erzeugnis gefüllt sind und als eine Partie
gelagert werden, kann jedoch die Einzelkennzeichnung der
Behältnisse durch die Kennzeichnurfg der gesamten Partie
ersetzt werden, sofern diese Partie von den übrigen Partien
deutlich getrennt gelagert wird .

(4 ) Es kann vorgeschrieben werden , daß bei Transport
behältnissen , insbesondere bei Tanklastkraftwagen , Kessel
wagen der Eisenbahn und Tankschiffen an deutlich sicht
barer Stelle und in unverwischbarer Schrift anzubringen
sind :

a ) ein Vermerk, aus dem hervorgeht , daß diese Behältnisse
für den Transport von Getränken oder sonstigen Lebens
mitteln zugelassen sind ;

b ) besondere Anweisungen für die Reinigung.

— den Hersteller oder das Volumen des Behältnisses betref
fen und unverwischbar unmittelbar auf diesem ange
bracht sind,

— zur Kontrolle der Abfüllung verwendet und in noch
festzulegenden Anwendungsvorschriften näher beschrie
ben werden ,

— zur Identifizierung des Erzeugnisses mittels einer Artikel
nummer und/ oder eines maschinenlesbaren Symbols
verwendet werden,

— sich auf den Preis des betreffenden Erzeugnisses bezie
hen ,

— nach den Bestimmungen der Mitgliedstaaten für die
Quantitäts- oder die Qualitätskontrolle der einer syste
matischen amtlichen Kontrolle unterliegenden Erzeug
nisse vorgesehen sind .

(2 ) Unbeschadet der Abweichungen nach Artikel 1
Absatz 3 Unterabsatz 2 muß jedes Behältnis mit einem
Nennvolumen von 60 Litern oder weniger vom Zeitpunkt
des Inverkehrbringens des Erzeugnisses an etikettiert wer
den . Diese Etikettierung muß den Vorschriften dieser Ver
ordnung entsprechen; das gleiche gilt für Behältnisse mit
einem Nennvolumen von mehr als 60 Litern , sofern sie
etikettiert sind .

( 3 ) Diese Etikettieruhg erfolgt unter noch festzulegenden
Bedingungen .

Diese Bedingungen, die je nach Erzeugnis unterschiedlich
sein können, betreffen insbesondere:

a ) den Platz des Etiketts auf dem Behältnis ,

b ) die Mindestabmessungen des Etiketts ,

c ) die Verteilung der Angaben zur Bezeichnung auf dem
Etikett ,

d) die Größe der Druckbuchstaben auf dem Etikett,

e ) die Verwendung von Zeichen , Abbildungen oder Mar
ken,

f) die Sprache , in der das Etikett beschriftet wird , soweit sie
nicht bereits durch diese Verordnung vorgeschrieben
ist .

Artikel 38

( 1 ) Für die Zwecke der Titel I und II gelten als Etikettie
rung alle Bezeichnungen und anderen Begriffe , Zeichen ,
Abbildungen oder Marken, die das Erzeugnis kennzeichnen ,
auf ein und demselben Behältnis einschließlich seines Ver
schlusses oder auf dem am Behältnis befestigten Anhän
ger .

Zur Etikettierung gehören nicht die Angaben, Zeichen und
anderen Marken, die

— in den Steuervorschriften der Mitgliedstaaten vorgesehen
sind ,

Artikel 39

( 1 ) Für die Zwecke der Titel I und II gilt als Verpackung
die als Schutz während des Tränsports für ein oder mehrere
Behältnisse verwendete Umschließung wie Papier , Hülsen
aller Art , Kartons und Kisten .

(2 ) Abgesehen von den zum Versand notwendigen Anga
ben und den Angaben auf der Verpackung, die beim
Einzelhändler in Anwesenheit des Käufers aufgebracht wer
den, darf die Verpackung keine Angaben über das verpackte
Erzeugnis enthalten , die den Artikeln 2 , 11 , 20 , 25 , 26 und
27 nicht entsprechen .
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TITEL III

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 40

( 1 ) Die Bezeichnung und Aufmachung der in dieser
Verordnung genannten Erzeugnisse sowie jegliche Werbung
für diese Erzeugnisse dürfen nicht falsch oder geeignet sein ,
Verwechslungen oder eine Irreführung von Personen , an die
sie sich richten, hervorzurufen, insbesondere hinsichtlich

— der in den Artikeln 2, 11 , 20 , 25 , 26 und 27 geregelten
Angaben; dies gilt selbst dann, wenn diese Angaben in
Übersetzung oder mit einem Hinweis auf die tatsächliche
Herkunft oder mit Zusätzen wie „Art", „Typ*, „Fasson",
„Nachahmung", „Marke" oder dergleichen verwendet

. werden;

— der Eigenschaften der Erzeugnisse wie insbesondere der
Art, der Zusammensetzung, des Alkoholgehalts , der
Farbe , des Ursprungs oder der Herkunft , der Qualität ,
der Rebsorte , des Jahrgangs oder des Nennvolumens der
Behältnisse ;

— der Identität und der Eigenschaft der natürlichen oder
juristischen Personen oder Personenvereinigungen , die an
der Herstellung oder der Vermarktung des Erzeugnisses
beteiligt sind oder waren , insbesondere des Abfüllers .

(2 ) Wird eine sich auf die in dieser Verordnung genannten
Erzeugnisse beziehende Bezeichnung, Aufmachung und
Werbung durch Marken ergänzt , so dürfen diese keine
Worte , Wortteile, Zeichen oder Abbildungen enthalten ,
die

a ) geeignet sind , Verwechslungen oder eine Irreführung der
Personen, an die sie sich richten , im Sinne von Absatz 1
hervorzurufen oder

b) die

— entweder von Personen, an die sie sich richten , mit
der gesamten oder einem Teil der Bezeichnung eines
Tafelweins , eines Qualitätsweins b.A. oder eines
eingeführten Weines , dessen Bezeichnung durch
Gemeinschaftsvorschriften geregelt ist , oder mit der
Bezeichnung eines anderen in Artikel 1 Absatz 1
Unterabsatz 1 sowie in Artikel 36 Absatz 1 Unterab
satz 1 genannten Erzeugnisses verwechselt werden
können oder

— mit der Bezeichnung eines solchen Erzeugnisses
identisch sind , ohne daß die für die Herstellung der
obengenannten Enderzeugnisse verwendeten Er
zeugnisse eine solche Bezeichnung oder Aufmachung
beanspruchen können .

Bei der Bezeichnung eines Tafelweins , eines Qualitätsweins
b.A. oder eines eingeführten Weines in der Etikettierung
dürfen ferner keine Marken verwendet werden , die Worte ,
Wortteile , Zeichen oder Abbildungen enthalten , die

a ) im Fall von

— Tafelweinen den Namen eines Qualitätsweines b.A.
enthalten ,

— Qualitätsweinen b.A. den Namen eines Tafelweins
enthalten,

— eingeführten Weinen den Namen eines Tafelweins
oder eines Qualitätsweins b.A. enthalten ;

b ) bei gemäß Artikel 72 Absätze 2 und 3 der Verordnung
(EWG) Nr. 822/ 87 bezeichneten Tafelweinen, bei Qua
litätswein b.A. oder eingeführtem Wein falsche Anga
ben, insbesondere über den geographischen Ursprung,
die Rebsorte , den Jahrgang oder eine gehobene Qualität ,
enthalten;

c) bei anderen Tafelweinen als solche nach Buchstabe b)
Angaben über einen geographischen Ursprung, eine
Rebsorte , einen Jahrgang oder eine gehobene Qualität
enthalten;

d) bei eingeführten Weinen mit einer charakteristischen
Darstellung für einen Tafelwein , einen Qualitätswein
b.A. oder einen in der Liste nach Artikel 26 Absatz 1
genannten eingeführten Wein verwechselbar sind .

( 3 ) Abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b )
kann der Inhaber einer für Wein oder Traubenmost regi
strierten Marke , die identisch ist

— mit dem zur Bezeichnung eines Qualitätsweins b.A.
verwendeten Namen einer kleineren geographischen Ein
heit als ein bestimmtes Anbaugebiet oder

— mit dem Namen einer geographischen Einheit, der zur
Bezeichnung eines in Artikel 72 Absatz 2 der Verordnung
(EWG) Nr. 822 / 87 genannten Tafelweins verwendet
wird , oder

— mit dem Namen eines mittels einer geographischen
Angabe bezeichneten Importweins nach Artikel 26
Absatz 1 ,

selbst wenn er nach Absatz 2 Unterabsatz 1 kein Anrecht auf
diesen Namen hat, diese Marke bis zum 31 . Dezember 2002
weiterverwenden , und zwar unter der Bedingung, daß sie :

a ) spätestens am 31 . Dezember 1985 entsprechend dem zu
diesem Zeitpunkt geltenden Recht von der zuständigen
Behörde eines Mitgliedstaats registriert worden ist und

b) seit ihrer Registrierung ohne Unterbrechung bis zum
31 . Dezember 1986 oder, wenn die Registrierung vor
dem 1 . Januar 1984 erfolgte , zumindest seit diesem
letzten Zeitpunkt tatsächlich verwendet worden ist .

Marken , die die Bedingungen des Unterabsatzes 1 erfüllen ,
können der Verwendung von Namen geographischer Einhei
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ten , die zur Bezeichnung eines Qualitätsweins b .A. oder eines
Tafelweins herangezogen wurden, nicht entgegengehalten
werden .

Der Rat beschließt auf Vorschlag der Kommission vor dem
31 . Dezember 2002 mit qualifizierter Mehrheit über eine
etwaige Verlängerung der in Unterabsatz 1 genannten
Frist .

(4 ) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die Mar
ken im Sinne von Absatz 3 mit , sobald sie ihnen jeweils zur
Kenntnis gebracht werden .

Die Kommission unterrichtet hiervon die mit der Überwa
chung der Einhaltung der Gemeinschaftsvorschriften auf
dem Weinsektor beauftragten zuständigen Stellen der Mit
gliedstaaten .

Artikel 43

( 1 ) Die Bezeichnung

a) „Wein" darf nur für Erzeugnisse verwendet werden, die
der Definition in Nummer 10 des Anhangs I der Verord
nung (EWG) Nr . 822/ 87 entsprechen ;

b ) „Tafelwein" darf nur für Erzeugnisse verwendet werden,
die der Definition in Nummer 13 des genannten Anhangs
entsprechen .

(2 ) Unbeschadet der Bestimmungen über die Harmonisie
rung der Rechtsvorschriften wird jedoch die Befugnis der
Mitgliedstaaten ,

— die Verwendung des Wortes „Wein" in Verbindung mit
dem Namen einer Frucht als zusammengesetzten Aus
druck zur Bezeichnung von Erzeugnissen , die durch
Gärung anderer Früchte als Weintrauben gewonnen
werden ,

— die Verwendung anderer zusammengesetzter Ausdrücke,
die das Wort „Wein" enthalten ,

zuzulassen, durch Absatz 1 nicht berührt .

Bei Verwendung dieser zusammengesetzten Ausdrücke muß
jede Verwechslung mit den in Absatz 1 genannten Erzeug
nissen ausgeschlossen sein .

Artikel 41

Erforderlichenfalls können für die Verwendung der Kon
trollnummern nach Artikel 1 1 Absatz 2 Vorschriften erlassen
werden .

Artikel 42
1

Zur Überwachung und Kontrolle der unter diese Verord
nung fallenden Erzeugnisse können die jdafür zuständigen
Stellen unter Beachtung der allgemeinen Verfahrensregeln
der einzelnen Mitgliedstaaten von dem Abfüller oder einer
Person , die an der Vermarktung beteiligt ist und auf die ein
Hinweis entweder in der Bezeichnung oder der Aufmachung
dieser Erzeugnisse erscheint , den Nachweis der Richtigkeit
der für die Bezeichnung oder Aufmachung verwendeten
Angaben betreffend die Art , die Nämlichkeit , die Qualität ,
die Zusammensetzung, den Ursprung oder die Herkunft des
betreffenden Erzeugnisses oder der bei seiner Herstellung
verwendeten Erzeugnisse verlangen .

Wenn diese Aufforderung ausgeht von

— der zuständigen Stelle des Mitgliedstaats , in dem der
Abfüller oder die Person, die an der Vermarktung
beteiligt ist und auf die ein Hinweis entweder in der
Bezeichnung oder der Aufmachung dieser Erzeugnisse
erscheint , niedergelassen ist , wird der Nachweis von
dieser Stelle unmittelbar bei diesem verlangt ;

— der zuständigen Stelle eines anderen Mitgliedstaats , so
erteilt diese im Rahmen ihrer unmittelbaren Zusammen
arbeit der zuständigen Stelle des Landes , in dem der
Abfüller oder die Person niedergelassen ist , die an der
Vermarktung beteiligt ist und auf die ein Hinweis
entweder in der Bezeichnung oder der Aufmachung dieser
Erzeugnisse erscheint , alle sachdienlichen Angaben,
damit die letztgenannte Stelle den entsprechenden Nach
weis verlangen kann ; die ersuchende Stelle wird von der
Behandlung ihres Ersuchens unterrichtet .

Stellen die zuständigen Stellen fest, daß ein solcher Nachweis
nicht erbracht wird , so gelten diese Angaben als nicht mit
dieser Verordnung in Einklang stehend.

Artikel 44

( 1 ) Die Erzeugnisse , deren Bezeichnung oder Aufma
chung nicht den Vorschriften dieser Verordnung oder den
diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen entspricht ,
dürfen in der Gemeinschaft weder zum Verkauf vorrätig
gehalten noch in den Verkehr gebracht noch ausgeführt
werden .

Abweichungen von den Vorschriften dieser Verordnung
können jedoch bei zur Ausfuhr bestimmten Erzeugnissen

— von den Mitgliedstaaten zugelassen werden, wenn die
Rechtsvorschriften des Einfuhrdrittlandes dies erfor
dern ,

— in den Durchführungsbestimmungen für die Fälle vorge
sehen werden , die nicht unter den ersten Gedankenstrich
fallen .

(2 ) Der Mitgliedstaat , in dessen Hoheitsgebiet sich das
Erzeugnis befindet , dessen Bezeichnung oder Aufmachung
nicht den Bestimmungen des Absatzes 1 entspricht , trifft die
erforderlichen Maßnahmen , um die Verstöße je nach ihrer
Schwere zu ahnden .

Der Mitgliedstaat kann jedoch erlauben , das betreffende
Erzeugnis in der Gemeinschaft zum Verkauf vorrätig zu
halten oder in den Verkehr zu bringen oder es auszuführen ,
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sofern die Bezeichnung oder Aufmachung dieses Erzeugnis
ses so geändert wird , daß sie den Bestimmungen des Absat
zes 1 entspricht.

Artikel 45

( 1 ) Die Verordnung (EWG ) Nr. 355 / 79 wird aufgeho
ben .

( 2 ) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten
als Bezugnahmen auf die vorliegende Verordnung und sind
anhand der Übereinstimmungstabelle im Anhang zu lesen .

Artikel 46

Diese Verordnung tritt am 4 . September 1989 in Kraft .

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat .

Geschehen zu Brüssel am 24 . Juli 1989 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
H. NALLET
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